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Seit dem Erscheinen des Schieinannschen Artikels: „Neues 

über Balthasar Russow“ L) hat die Frage nach dem Lebenslauf 

des Reyaler Chronisten keine Fortschritte gemacht; eher das 

Gegenteil, so merkwürdig es klingen mag. Es ist Russwurms 

unbestreitbares Verdienst in seiner Arbeit: „Nachrichten über 

Balthasar Russow“ 2) das grundlegende Material zu einer 

Biographie R-s gesammelt zu haben, das dann Amelung, gestützt 

auf spätere Mitteilungen Russwurms, in populärer Form weiteren 

Kreisen zugänglich zu machen' suchte3). Schiemann hat auf 

Grund neu aufgefundener Urkunden des Revaler Ratsarchivs 

gearbeitet, die das von Russwurm entworfene Lebensbild in 

gründlichster Weise umstossen und verändern. Leider hat er 

aus den ihm vorliegenden Quellen nicht die letzten Konsequen­

zen gezogen, sondern ist über einige sich ergebende Widersprüche 

einfach hinweggegangen, bisweilen §ogar schlankweg die Daten 

verändernd. Die ihr trotzdem gebührende Beachtung hat die 

Arbeit leider nicht gefunden. Obwohl in der „Geschichtsliteratur“ 

1886 angeführt4) hat Arbusow sie in „Livlands Geistlichkeit“ 5) 

ni^ht benutzt, sich an Russwurm gehalten. Und der im Januar 

1921 erschienene Artikel von J. Ruus6) berücksichtigt sie genau 

ebenso wenig, fusst ganz auf Russwurm-Amelung, ist somit von 

vornherein als vollkommen wertlos zu bezeichnen. —  Nun fanden 

sich im reichhaltigen handschriftlichen Nachlass weil. Prof. Richard 

Hausmanns7) einige Abschriften resp. Auszüge von Urkunden 

aus dem Revaler Ratsarchiv, die auch von Schiemann noch nicht

1) Nordische Rundschau. 1886, Bd. V., S. 30—40 (=N ord . Rdsch.).

2) Beiträge znr Kunde Ehst-, Liv- und Kurlands ( =  Beitr.) Bd. II., 

S. 431—460. Reval, 1880.

3) Revaler Zeitung 1882, Ns 226—228. u. 236. ( =  Rev. Ztg.)-

4) Arth. Poelchau. Die livl. Geschichtsliteratur im J. 1886, S. 67.

5) L. Arbusow. Livlands Geistlichkeit vom Ende des 12. bis ins 

16. Jahrhundert. Dritter Nachtrag. Mitau 1913. S. 179.

6) Eesti Kirjandus. Kuukiri. 1921. Heft 1. (Januar). S. 1—9.

7) Frau Prof. Lisbeth Hausmann sage ich meinen Dank für freund­

liche Überlassung des Materials.
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benutzt worden waren, und die Vermutung aufkommen liessen, 

dass in Reval noch mehr über B. R. zu finden sein müsse. 

Daraufhin stellte ich im Sommer 1921 Nachforschungen im Reva­

ler Ratsarchiv an, in entgegenkommendster Weise unterstützt 

und bei meiner Arbeit gefördert von Herrn Archivar 0. Greiffen- 

hageü, dem ich meinen herzlichen Dank ausspreche. Die Arbeit 

war nicht resultatlos. Freilich auf eine ganze Reihe von Fra­

gen, die sich einem unwillkürlich aufdrängen, war keine Antwort 

zu finden. So z. B. die Frage nach der Entstehung der Chro­

nik, der Arbeitsweise des Chronisten, nach dem von ihm benutzten 

urkundlichen Material. Vielleicht liessen sich so die Abweichun­

gen in der Chronologie der ersten und zweiten Ausgabe erklären. 

Ebenso seine Tätigkeit innerhalb der Gemeinde, seine ev. Teil­

nahme an der Neugestaltung des Kirchenwesens. Diese und 

ähnliche Fragen mussten einstweilen unbeantwortet bleiben. 

Wohl aber fanden sich ziemlich reichlich Nachrichten über den 

äusseren Lebenslauf des Chronisten, welche die bisher bekannt 

gewordenen Daten in willkommenster Weise ergänzen, und auch 

Streiflichter auf seinen Charakter zu werfen geeignet sind. Aber 

von einer wirklichen Biographie sind wir immer noch weit ent­

fernt, es ist kaum mehr als ein Abriss seines Lebens, was sich 

ergeben hat. Weiterer Forschung möge es da Vorbehalten blei­

ben zu ergänzen und zu korrigieren.

Von seinen Vorfahren wissen wir nichts. Ihre norddeutsche 

Herkunft ist auf Grund der Namensform eine naheliegende, sehr 

wahrscheinliche Vermutung. Russow ist als norddeutscher Orts­

name belegt1). Der Versuch sie auf Grund des am 28. X. 1523 

in Greifswald immatrikulierten Joachim Rossow de Demmyn2) 

als aus Pommern, oder gar direkt aus Demmin gebürtig hinzu­

stellen 3), muss aber doch als gewagt zurückgewiesen werden. 

Denn die Familien R o s s o w  und R u s s o w  werden wir doch 

wohl zu trennen haben. Zunächst einmal ist R o s s o w  sehr 

im Unterschiede von R u s s o w  als Ortsname in Norddeutschland 

mehrfach belegt-*4). Und wenn auch die „vitae Pomerano-

1) In Mecklbg.-^chwerin.

2) Beitr. II. S. 460.

3) Amelung Rev. Ztg. 1882. N® 226.

4) Pommern. Kr. Saatzig, Mecklbg., Brandenbg. Kr. Prenzlau.
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rum“ x) keinen von beiden Namen nennen, so ist die Familie Rossow^ 

im XY— XV II Jh. in Pommern durchaus gut bezeugt2). Und zu 

ihr wird wohl auch Joachim Rossow gehören. Der Name Russow 

ist in dem von mir durchgesehenen Material überhaupt nicht 

nachweisbar. Damit werden aber alle Vermutungen über eine 

eventuelle Verwandtschaft zwischen Joachim Rossow und unserm 

Chronisten3) hinfällig. Ebenso lässt sich nichts darüber ermit­

teln, in welchen Beziehungen er zu dem Schwarzhäupterbruder 

Asmuss Russow, der 1560 bei einem Ausfall gegen die Russen 

erschlagen wurde4), stand. Wann die( Russows nach Reval 

gekommen, ist auch ganz unsicher. B. R. wird als aus Reval 

gebürtig bezeichnet, nennt sich „ein inheimisscher vnde mit- 

uorwanter der stadt Reuel“ 5). Man möchte von seinem Vater 

auch annehmen, dass er bereits Revaler Bürger gewesen sei. 

W ir wissen von ihm nur, dass er Simson hiess. Im  übrigen 

ist sein Name in keinem Bürgerbuche zu finden, überhaupt im 

Material des Rev. Ratsarchivs nicht nachweisbar. Wer und was 

er gewesen, bleibt dunkel. —  An der deutschen Nationalität 

des Chronisten werden ernste Zweifel aber kaum möglich sein. 

Wenn Tiesenhausen in seiner Erwiderung auf die Chronik ihm 

den Vorwurf macht, dass „er seine Landesleutte vnd verwandthen 

die Ehstensche pauren . . . .  so hoch erhebt6)“, und etwas 

weiter „seiner bluttsfreunde der Bauwren“ erwähnt; und wenn 

Eiert Kruse in seinem „Wahrhafftigen Gegenbericht“ ihn einen 

„sondern Neidhardt eines freffelen" gemüts“ 7) u. ä. schmäht;, 

und wenn Tönnis Maydell ihn in einer Zuschrift gar mit „un­

vernünftiger Bauernochse“ titu liert8), so erklärt es sich ja  wohl

' ! )  ßalt. Stud. A. F. Ergänzungsbd. N. F. Bd. IV.

2) Balt. Stad. A. F. XVI. 2. S. 118. der Stargarder Bürgermeister- 

Heinrich Rossow 1469. Balt. Stud. A. F. XXXIII. S. 267. der Pastor 

Jesais Rossow aus Venzlaffshagen 1633.

3) Beitr. II. S. 460.

4) Beitr. II. S. 432.

5) Russows Chronik. Ausg. 1584. Bl. 112. a.

6) Archiv für die Geschichte Liv-, Est- und Curlands (=Archiv). 

Bd. VIII. S. 288.

7) Eiert Kruse’s Wahrhafftiger Gegenbericht auff die anno 1578- 

ausgangene Liefflendische Chronica Balthasar Russow’s. Riga 1861. S. 8..

8) Nord. Rundsch. Bd. V. 1886. S. 36.
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zur Genüge aus der Erbitterung der Vertreter des Adels, und 

der Absicht ihn zu diskreditieren.

Sein Geburtsjahr ist uns nicht überliefert. W ir werden es 

aber in keinem Falle vor 1542— 43 ansetzen können, eher noch 

später. Denn 1558 beendet er die Revaler Trivialschule, kann 

also höchstens 15— IG Jahre alt gewesen sein. Seine Bemerkung: 

„Dat Regimente vnde wesen der Ordensheren / Bisschöppe / Dom- 

heren vnde-des Adels / alse ick ydt van Hasenkampen tyden / beth 

tho des lesten Meisters Regeringe gesehen vnde beleuet hebbe“ x) 

ist dann freilich nicht in dem Sinne aufzufassen, als habe er die 

politischen Ereignisse seit Hasenkamps Zeiten (1535 — 49) mit 

Bewusstsein, als kritischer Beobachter, erlebt und verfolgt. Das 

„gesehen vnde beleuet“ meint R. eben ganz wörtlich, von der 

Geburt an2).

Aus seiner Kindheit wissen wir nur, dass er die Revaler 

Trivialschule besucht hat. Im Jahre 1549 wurde Mag. Nicolaus 

Tegelmeister aus Rostock vom Rat als Rektor an die Schule 

berufen3), und im folgenden die Schule in das umgebaute Refek­

torium des früheren Dominikanerklosters an der Russstrasse über­

geführt. Hier hat R. seinen ersten Unterricht genossen. Wenn 

sich auch nach der Reorganisierung der Zustand der Schule 

gebessert haben w ird4), so war es doch nicht mehr als die all­

gemeine Bildung des gewerbtätigen Städters auf geistlich-huma­

nistischer Grundlage, die dem jungen R. hier geboten werden 

konnte: die Grundzüge der Arithmetik, eine gewisse Fertigkeit

1) Chronik. Ausg. 1584. Bl. 27 b.

2) Damit muss natürlich auch die Bewertung seiner Berichte in 

-der Chronik eine etwas andre werden, sich etwas verschieben. Als be­

wusster Augenzeuge wird er wohl erst nach seiner Rückkehr aus Stettin, 

also etwa 1563, der Entwicklung der Dinge gefolgt sein, und sie aufge­

zeichnet h ben. Fürs frühere war er, obschon ihm für die allerletzten 

Jahre vor dem Kriege seine eigene Erinnerung geholfen haben mag, im 

wesentlichen doch auf fremde Berichte und Quellen angewiesen. Ereig­

nisse, wie z. B. der Bau des Walles und der Brand des Mönchsklosters 

usw., die Amelung einen „besonderen Eindruck“ auf ihn machen lässt, 

hat er jedenfalls nicht erlebt und nicht als Augenzeuge geschildert.

3) Archiv VI, S. 123.

4) cf. das Schreiben des Rectors Marcus Leo an den Rat 1546, 

shrsg. v. Schiemann. Beitr. IV, S. 1 ff.
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im Lateinischen, Gesangs den Katechismus wird er, der sich 

früh zum geistlichen Beruf entschloss, (zu dieser Annahme sind 

wir durch den Besuch des Pädagogiums berechtigt) auch in 

estnischer Sprache gelernt haben. Weitere Bildung musste man 

sich damals ausser Landes suchen. Tegelmeister blieb bis 1556 

an der Schule1). Sein Nachfolger war der 1548 als Conrector 

erwähnte Bartholomäus Frolinck2) (seit 1550 auch Diaconus an 

x St. Olai). Er starb am 26. I. 1559, das Opfer einer Seuche, die 

Reval heimsuchte. R. muss wohl zu seinen begabteren und 

hervorragenderen Zöglingen gehört haben, denn Frolinck ver­

wendet sich in liebenswürdigster Weise für ihn beim Rector des 

Pädagogiums in Stettin Matthäus Wolff; empfiehlt den Jungeh 

seinem besondern Schutz und Fürsorge. Im  Februar 1562 

schreibt W olff: etwa vor drei Jahren 3). Es muss also ungefähr 

um die Jahreswende 1558/59 gewesen sein, offenbar kurz vor 

dem plötzlichen Tode Frolincks. Das erste halbwegs sichere 

Datum aus dem Leben R-s. Er wird also Ende 1558 die Trivial­

schule absolviert, und Anfang 1559 das fürstliche Pädagogium 

in Stettin bezogen haben.

Diese im Jahre 1544 gegründete Lehranstalt bildete eine 

Zwischenstufe zwischen den Universitäten und Lateinschulen4),.

. mit starker Betonung des geistlichen Charakters. Sie setzte 

bereits Kenntnisse in der lateinischen Sprache voraus; in den 

unteren Klassen mehr den Lateinschulen ähnelnd, trug sie in den 

oberen ein mehr akademisches Gepräge, bei hauptsächlich geist­

lichem Unterrichtsstoff. Um den in Frage kommenden Zeitab­

schnitt war sie vorwiegend bestimmt Prediger für ihr Amt, resp. - 

das eigentliche Studium der Theologie in Greifswald vorzubereiten. 

D. Jakob Bunge schreibt in seinen „Bedenken von Gebrechen 

in den Kirchen und Schulen in Pommern“ 15565) : „Ecclesiae 

collegiatae sind erstlich darumb gestiftet, das es Theologicae 

Scholae sein solten, daraus alle andere Kirchen mit Lerern

1) Archiv VI, S. 330. H. R. Paucker. Ehstlands Geistlichkeit in 

geordneter Zeit- und Reihenfolge. Reval 1849, S. 356.

2) Archiv VI, S. 330, a. N° 5, S. 332. b. Paucker. S. 347.

3) vgl. Beil. I.

4) Balt. Stud. N. P. XXII. S. 106.

5) Pommersch'e Jahrb. X. S. 65. u. 53.



besetzet, die Lere rein erhalten, Kirchenregiment und Consistoria 

bestellet wurden. Darumb solten itzt auch daselbst Theologicae 

Scholae für dis gantze Vaterland sein, wie auch das Stettinische 

Paedagogium dazu fundieret ist“ . „Das Examen sol bleiben zu

-Gripesswald, weil da die Universitet ist, zu Stettin, Stolpe-- “

Als Absolvent der Revaler Schule wird R. wohl gleich in die 

höheren Klassen eingetreten sein. Dass er die Schule ganz 

durchgemacht hat, wird durch seinen plötzlichen Austritt stark 

in Frage gestellt. Ab^r viel kann ihm nicht gefehlt haben, denn 

der Aufenthalt der Schüler in der Schule sollte nicht länger als 

acht Jahre währen l), dauerte aber wahrscheinlich noch kürzere 

Zeit, und drei Jahre hat er den Unterricht genossen.

Im Verzeichnis der Freischüler im „armen Schuljungen 

Buch 1.552— 1602“ 2), wird R-s Name vergebens gesucht. W ir 

können annehmen, dass er zahlender Schüler gewesen, sein 

Vater also immerhin nicht unbemittelt gewesen ist. Dafür spricht 

auch der Umstand, dass er ihm aus eigenen Mitteln den Besuch 

des Pädagogiums in Stettin ermöglichte, richtiger gesagt, ermög­

lichen wollte, denn übermässig kapitalkräftig kann er nicht 

gewesen sein. Die durch den ausbrechenden Krieg hervorgeru­

fenen Perturbationen im wirtschaftlichen Leben Revals hat er 

nicht Überstauden. Schon nach einem Jahr ist er nicht mehr in 

der Lage dem Sohne das nötige Geld zum Leben zukommen zu 

lassen3). Er bittet aber Rektor Wolff den Jungen ja  nicht zu 

verlassen, er wolle ihm alles bezahlen. Wolff wendet sich an 

den Revaler Rat, und bittet, der Rat möge R. „bei seinen studiis“ 

zu Hilfe kommen. Und im Vertrauen auf Simon R-s Brief scliiesst 

er dem Sohne elf Thaler aus seinen privaten Mitteln vor, für 

die damaligen Verhältnisse eine ziemliche Summe, über die R. 

ihm eine Handschrift ausstellt. Seine Freundlichkeit wird ihm 

aber in wenig erfreulicherweise gelohnt: R. verlässt ohne Wissen 

Wolffs heimlich die Stadt, ohne die Schuld bezahlt zu haben. 

In dieser Bedrängnis schreibt Wolff an den Rev. Rat, bittet, man 

möge den Simon R. anhalten, dass er ihm „von seines Sones

1) Balt. Stud. N. F. XXII. S. 106.

2) Revaler Ratsarchiv A. a. 25.

3) cf. z. folg. Beil. I.
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wegen geburliche bezalung thu“. Leider ist in dieser Angele­

genheit kein weiteres Schriftstück erhalten. Dass Mag. Wolff zu 

«einem Gelde gekommen, ist aber wahrscheinlich. Denn es ist 

kaum anzunehmen, dass R. als Prediger angestellt worden wäre, 

■wenn gegen ihn noch solches Material Vorgelegen hätte.

Damit hatte R. aber, soweit ^ ir  nach dem uns vorliegenden 

Material schliessen können, seine Bildung abgeschlossen. Worauf­

hin Schiemann es für nicht unwahrscheinlich hält, dass er noch 

die eine oder andre deutsche Universität besucht hat, bevor er 

nach Reval heimkelirte1), ist nicht ganz ersichtlich. Die bisher 

publizierten Matrikeln nennen seinen Namen nicht, und mit dem 

■Gelde des Mag. Wolff wird er wohl nicht sehr weit gekommen 

sein2). Er verschwindet zunächst von der Bildfläche, um im 

folgenden .Jahre (1563) wieder in Reval aufzutauchen und sich 

zum Prediger ordinieren zu lassen3). In der ersten Zeit wird 

er wohl nur Hilfsprediger gewesen sein, bis durch den Tod 

Schinkels4) 1566 die Pfarre am Hl. Geist frei wurde und ihm 

übertragen werden konnte5). Diesem gewiss nicht leichten, 

mitunter sogar, besonders unter dem Druck der Kriegs wirren, 

recht dornenvollen Amte ist er dann bis in seine späten Jahre, 

kurz vor seinem Tode, treu geblieben.

Mit Antritt des Predigeramtes am Hl. Geist war R. mate­

riell halbwegs sichergestellt; wenn man seine Lage freilich auch 

nicht als glänzend bezeichnen kann, so war er doch grösserer 

Sorgen enthoben. Er bezog einen festen Gehalt von 300 Mk.

1) Nord. Rundsch. V. S. 33.

2) Die angebliche Hochschulbildung in Rostock, die Amelung be­

sonders unterstreicht, erweist sich somit als absolut unbegründet.

3) Beitr. II. S. 433.

4) Paucker. S. 380.

5) Dass er die Pfarre gleich angetreten habe, wie Russwurm will, 

(Beitr. II. S. 433) ist sehr wenig wahrscheinlich. Freilich habe ich die 

Notiz auf Grund derer v. Törne seine Mitteilung an Arbusow machte 

(Livl. Geistlichkeit. III Nachtrag. S. 179.) nicht einsehen können. Sie 

klingt aber überaus wahrscheinlich. Einmal, weil w ir sonst gleichzeitig 

zwei Prediger am Hl. Geist annehmen müssten. Und andrerseits, weil 

R. wenn er 1566 das Amt des Predigers am Hl. Geist übernahm, immer­

hin noch sehr jung war, etwa 24, und man es ihm ohne zwingende Not­

wendigkeit nicht schon mit etwa 21 Jahren anvertraut hätte.
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jährlich1) bei freier Amtswohnung im Hl. Geist-Kirchenhause. 

Ausserdem hatte er i^ch durch seine ausserkirchlichen Amts­

handlungen Nebeneinnahmen, die allerdings nach seinen Klagen 

zu urteilen, nicht übermässig gross gewesen sind2). Für seine 

Wohnung war R. ein sorgsamer Wirt. Die erhaltenen Rech­

nungen für Remonten und Umbauten wollen schier kein Ende 

nehmen3): einmal betrug die Summe’ sogar 100 Mk. im Jahr, 

Wohnung und Keller, Badestube und Hof —  es wurde viel getan! 

Aber es war ja ein Kirchenhaus; die Vorsteher des Gotteskastens 

hatten für die Instandhaltung zu sorgen; die Kosten trug der 

Gotteskasten. Leider sind keine Rechnungen erhalten, nach 

denen wir uns ein Urteil erlauben können, ob er für seine eigenen 

Häuser auch so viel getan hat!

300 Mk. Gehalt jährlich mag ja für Friedenszeiten eine 

nicht unbedeutende Summe gewesen sein, wo man einen Ochsen 

für 10 Mk. kaufen konnte. Zieht man aber das durch den Krieg 

hervorgerufene ständige Sinken der Valuta in Reval in Betracht, 

und das dementsprechende Steigen der Preise, so ist es ja wohl 

verständlich, dass die Lage der Prediger eine immer schwierigere 

wurde, und die Unzufriedenheit wachsen musste. 1569 wendet 

sich die Predigerschaft in corpore an den Rat mit der Bitte um 

Gehaltserhöhung 4).

Die Bittschrift wurde von Thomas Gerstenberg von St. Nicolai 

und B. R. vom Hl. Geist übergeben. Der Rat bewilligte: einem 

primarius 500 Mk., einem zweiten Prediger 400 Mk. Das war 

immerhin eine Erleichterung, wenn auch keine dem Steigen der 

Preise entsprechende Verbesserung. Und so wenden sich die 

Prediger 1571 wieder an den Rat und erneuern ihre Bitte um 

Gehaltserhöhung. Wie sollte ihnen aber geholfen werden! Die 

finanzielle Lage der Stadt war eine klägliche, die Kassen leer. 

Die Valuta betrug nur noch Vs des normalen Wertes. Der Rat 

hatte zu’ wiederholten Malen Geld aufnehmen müssen, um die

1) Beitr. II, S. 439, cf. Schiemann, Historische Deduction über das 

Vermögen der Revaler lutherischen Kirchen . . . Rev. 1887, S. 15.

2) Beitr. II, S. 441.

3) cf. auch Schiemann, Nord. Rundschau V, S. 34.

4) Beitr. II, S. 452, 439.

%



Kriegskosten zu decken1); so von Johann Boismann 7500 M k .; 

so zwei Summen von 2150 Mk. und 1100 Mk. die den Siechen 

zu St. Johann gehörten und auf die Häuser des Gerot v. Luttern 

resp. Joh. Möller verschrieben waren. Es ist also nur zu ver­

ständlich, dass die Bitte der Prediger nicht ganz gelegen kam 

und der Rat die Frage dilatorisch behandelt wissen wollte. Er 

traf einige Verfügungen hinsichtlich der Amtsfunktionen der ein­

zelnen Prediger, ermahnte sie zu Fleiss in der Arbeit, und ver­

sprach die Gehaltsfrage nach nächsten Ostern zu behandeln. 

Darauf erfolgte seitens der Prediger ein geharnischtes Protest­

schreiben2). Es habe bisher nicht an ihrem, sondern eines ehrb. 

Rates und der Kastenherren Fleisse gemangelt; sie seien durch­

aus arbeitswillig, wollen aber ihr Amt mit Freuden verrichten 

und nicht mit Seufzen; beklagen sich über das ständige Hinaus­

schieben der Erfüllung ihrer berechtigten Bitte. Ihre Forderun­

gen werden dahin formuliert: entweder eine der Teuerung ent­

sprechende Gehaltserhöhung; oder, falls das aus Geldmangel 

nicht möglich, —  sie seien bereit, jeder für 100 Mk. weniger 

zu arbeiten, wünschen dann aber die Zulage in Naturalien zu 

erhalten, und zwar 1 Last Roggen, 1 Last Malz, und 25 Faden 

Holz; oder, falls die Gemeinde auch das nicht aufbringen könne, —  

sie seien bereit für 100 Mk. weniger zu arbeiten, verlangen dann 

aber, dass ihnen von der Stadt aus die nötigen Waren zum alten 

Friedenspreise geliefert würden, laut beigefügter Preisliste3). 

Also: die alten Friedenspreise für die Waren, aber nicht die 

alten Gehälter; die durften schon etwas höher bleiben. Dann 

folgen die Beschwerden der einzelnen Prediger4). B. R. kann 

wegen Arbeitsüberlastung in keinem Falle seinen Kollegen 

missen, besonders des Sonntags4). —  Dass der Rat die finan­

1) G. v. Hansen, Katalog des Revaler Stadtarchivs. Reval 1896, 

S. 392, 393.

2) Beilage II.

3) Diese Bittschrift ist in kulturhistorischer Hinsicht von beson­

derem Interesse. Gewährt sie uns doch einen klaren Einblick in die 

ökonomischen Verhältnisse Revals während des Krieges, wie auch der 

vorhergehenden Zeit, und gibt uns ein Bild von der Lage des Literaten­

standes.

4) Unter den Predigern verdient die Gestalt des G e o r g  C h u r  io 

besonderes Interesse. Sonst nicht überliefert, taucht er hier zum ersten
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ziellen Forderungen unberücksichtigt liess, ist nur zu erklärlich. 

Die Antwort befasst sich nur mit Einzelvorschriften für die 

Geistlichen. Es mag dem Rat auch nicht leicht geworden sein, 

bei allen Beschwerden und grossen und kleinen Nöten, und vor 

allem, bei der geringeren Anzahl Prediger als in Friedenszeiten, 

eine gleichmässige Arbeitsteilung zu Stande zu bringen. B. R. 

werden „seine 3 Sermon es'“ in der Woche vorgeschrieben, „Dar- 

tho ehme H. Johann Petri vnd h. Johann Bussow mith Iren ver 

ordneten Predigten vnd kerkendienste treulich helpen werden.“ 

Und zwar muss Joh. Bussow „eine vndudtsche Sermon tho hillig 

geist“ in der woche halten; und Johann Petri eine schwedisehe 

und eine estnische Predigt, natürlich neben den sonstigen Amts­

pflichten.

Es scheint als ob die Predigerschaft mit diesem Bescheid 

sich bis auf weiteres zufrieden gab, und sich anders zu helfen 

suchte.. Wenigstens hören wir zunächst nichts von einem wei­

teren Kollektivvoigehen. Wohl aber reichte B. R. im Juli 1572 

im Namen der Prediger des „vnduitschen predigstols“ ein Bitt- 

und feierliches Protestschreiben dem Rate ein. Es war ihm 

Grund genug dazu gegeben. Als Pastor am Hl. Geiste war er 

bisher den übrigen ersten Predigern an den ändern Kirchen 

gleichgestellt. 1569, als die Gehaltserhöhung bewilligt wurde, 

veränderte sich seine Stellung: er wurde einem Diakonus der 

deutschen Gemeinden gleichgestelltJ). Der erste Prediger der 

estnischen Gemeinde sollte hinfort ebenso viel beziehen wie ein 

zweiter einer deutschen, nämlich 400 Mk. =  57 Rchstlr. Gegen 

diese Zurücksetzung des estnischen Predigers erhebt nun B. R. 

Protest, als gegen eine unbegründete Ungerechtigkeit, unter 

Hinweis auf die viel schwierigere, mitunter auch gefährlichere

Male ziemlich schattenhaft auf, um ebenso zu verschwinden. Er gibt 

sich für einen Undeutschen, also Esten, aus. Er muss aber doch auch 

zu Amtshandlungen in deutscher Sprache hinzugezogen worden sein, 

denn die w ill er wegen ungenügender Kenntnis der deutschen Sprache 

nicht mehr verrichten. Wo er amtiert hat ist ganz unklar, auch die 

Antwort des Rates gibt über ihn keine Auskunft. Offenbar war er nur 

zeitweiliger Hilfsprediger, denn das Protestschreiben des B. R. und der 

übrigen Prediger der estnischen Gemeinde hat er nicht mit unterzeichnet, 

war also offenbar auch als estnischer Prediger nicht mehr im Amte.

1) Beitr. II. S. 452. 439. ff.
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Arbeit des Predigers der estnischen Gemeinde. Er protestiert 

in feierlichster Form in seinem und seiner^Nachfolger Namen, 

damit sie ihm keine Vorwürfe machen könnten. Man mag seinem 

Protest die Berechtigung nicht absprechen können J), aber einen 

merkwürdigen Eindruck macht das Schreiben doch. Zunächst 

bleibt es unklar, warum er gegen diese Zurücksetzung nicht 

gleich protestierte, als sie in Kraft trat, sondern erst drei volle 

Jahre verstreichen liess. Die Bittschrift im Jahre vorher er­

wähnt auch mit keinem Worte dieses Umstandes. Dann bleibt 

es fragwürdig, welche Rolle in dieser ganzen Affäre Johannes 

Bussow und Johannes Petri spielten. Die Namen beider stehen 

unter dem Schriftstück, das im Namen der „prediger des 

vnduitschen predigstols“ dem Rat übergeben wurde. Dabei war 

Bussow zweiter Prediger an St. Nicolai2), und als solchem wurde 

ihm eine estnische Predigt in der Woche vorgeschrieben, neben 

seinen übrigen Amtspflichten. Und ebenso Joh. Petri alias 

Mundrich, der Diakonus an St. Olai w ar3). Beide also kaum 

als Prediger des „vnduitschen predigstols“ zu bezeichnen. Beide 

hatten ihren Gehalt als Diakone, und es ist nicht ersichtlich, zu 

welchem Zweck sie ihre Namen unter dieses Schriftstück setzten, 

welcher Art Verbesserung sie für ihre Person von diesem Vor­

gehn erwarten konnten. Freilich beschäftigt sich die Bittschrift 

„Insonderheit mith dem pastoren thom hilligen geiste,“ und man 

gewinnt den Eindruck, als ob sie unterzeichnet haben nur um 

B. R-s Protest und Bitte eindrucksvoller zu gestalten4).

1) Vergleicht man dieses Schreiben mit der Collectivbittschrift vom 

Jahre vorher, so möchte man vermuten dass R. an der Abfassung dieses 

Schreibens auch stark beteiligt war.

2) Paucker. S. 362 und bes. S. 386. cf. auch Beitr. II. S. 442.

3) Paucker. S. 347 und S. 372. Die Identizität der bei Paucker 

getrennt als verschiedene Personen angeführten Joh. Petri und Joh. 

Mundrich, die schon Russwurm (Beitr. II. S. 443) erwiesen, wird durch 

die Bittschrift Blge II' erneut bestätigt. Ebenso sein Diakonat an St. Olai.

4) Es sei hier noch auf einen kleinen Widerspruch hingewiesen. 

R. schreibt: „Ock achten wy, dath de vnkostung, so man vp den vnduit­

schen predigers gewendett, de vorhinderung nicht syn kan, Dewyle Ith 

apenbar, dath Etlicke duitsche pastores by beyden kercken van der 

gemeynen kästen sinth geholden worden; Auerst v o n  a l l e n  pastoren 

t h o m  h i l l i g e n  g e i s t e  w o l l  n i c h t t  e i n e r ,  gleichsfalls hebben
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Ein Antwortschreiben auf diesen Protest ist nicht erhalten. 

Ob R. mit ihm Erfolg gehabt hat, ist unklar. Es ist aber kaum 

anzunehmen. Denn wenn auch die Lage der Diener des Wortes 

Gottes keine glänzende gewesen sein mag, so ist man nach den 

beständigen Klagen in den Bittschriften doch vielleicht geneigt 

sie für schlimmer anzusehen, als in der Tat nötig. So mancher von 

ihnen konnte sich trotz des geringen Gehaltes an bisweilen ganz 

einträglichen Finanzoperationen.beteiligen. B. R. hatte z. B.\L573 

mit seinen Amtsbrüdern Gerstenberg und Bussow 350 Mk. an Jacob 

Schimmelpennigk auf ein Haus zu 6 % ausgeliehen1), die dann 

im folgenden Jahre von Peter Möller bezahlt wurden. Und so 

etwas konnte dem Rat doch nicht entgangen sein, und wird ihn 

kaum zu Gehaltserhöhungen ermuntert haben. Freilich ist es 

in diesem Falle nicht zu erweisen, ob B. R. mit seinen privaten 

Ersparnissen operierte, oder ob es die Mittel seiner Frau waren. 

Er hatte sich inzwischen verehelicht.

Das finanzielle Interesse hat dabei keine unbedeutende 

Rolle gespielt. W ir erfahren von der Eheschliessung durch eine 

Klageakte gegen den Schwiegervater wegen der M itgift2). Der 

Bäckermeister Godert Horstmann und B. R. heirateten gleich­

zeitig zwei Töchter des Kürschnermeisters Hans von Gandersen. 

Die Beziehungen zwischen dem Kürschner und seinen zukünftigen 

Schwiegersöhnen scheinen keine ganz friedlichen gewesen zu 

sein. Es lagen offenbar Unstimmigkeiten auf finanzieller Grund­

lage vor. Aber dann kamen beide Teile am 14. VII. 1571 auf 

der grossen Gildenstube zusammen, man einigte sich friedlich 

wegen der Mitgift und ein Vertrag wurde in Gegenwart einiger 

Zeugen aufgesetzt. Die Forderungen zwischen Horstmann und

ock de ändern duytschen predigers der Stadt mehr gekostett, als de 

vnduytschenn“ (Beitr. II, S. 440). Demgegenüber beruft sich Schiemann 

(Historische Deduction über das Vermögen der Revaler lutherischen 

Kircherf . . . Reval 1887, S. 15) auf eine Aufzeichnung vom 27. August 

1556, freilich ein „loses Blatt im Rev. Stadtarchiv“, aus der hervorgeht, dass 

drei Prediger (Olai, Nicolai u n d  H l. G e i s t )  mit 300 Mk. jährlich, 

Wohnung, Garten und Holzraum aus dem Gotteskasten erhalten wurden. 

Russow, als Mitverwalter dss Gotteskastens, muss doch wohl gewusst 

haben, wie man wohl annehmen möchte, wer von da Gehalt bezog!

1) Rev. Ratsarch. Aa 35 b. Yme dat market. XI.

2) Beilage III.
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Gandersen sollten sich aufheben, und ausserdem sollte Gandersen 

noch eine Zahlung leisten; zwischen B. R. und Gandersen sollte 

noch eine Verrechnung stattfinden. Ferner verspricht G. das 

„Haubengeschmeide“ das seinen Töchtern vermacht worden war, 

und das er bisher, wie es in der Klage heisst, widerrechtlich, 

in seinem Besitze hatte, den Schwiegersöhnen ins Haus zu 

schicken. Der alte Gandersen wollte sich aber nicht an den 

Vertrag halten. Die Schwiegersöhne erhalten auf ihre Vorstel­

lungen eine abschlägige Antwort. Und wie sie ihn durch die 

Zeugen, ja  gar durch den Pastor mahnen lassen, will er sich 

ebensowenig auf Verhandlungen einlassen. Die Verrechnung 

sei ihm ungelegen, das „Haubengeschmeide“ sollten sie nach 

seinem Tode erhalten. Da bleibt den Schwiegersöhnen nichts 

übrig, als beim Rat klagbar zu werden, was sie am 18. VIII. 1571 

auch taten. Die Antwort des Rates ist nicht überliefert. Da 

aber keine Weiteren Eingaben der Kläger vorhanden, können 

wir annehmen, dass sie eine zufriedenstellende gewesen ist, dass 

beide Parteien sich irgendwie geeinigt haben, und die Schwie­

gersöhne zu ihrer Mitgift gekommen sind. Die kann nicht 

unbedeutend gewesen sein, wie aus dem weiteren zu ersehen.

B. R. wurden in dieser Ehe fünf Kinder geboren: ein Sohn, 

der nach dem Vater Balthasar genannt wurde, und vier Töchter. 

t)enn einerseits schreibt er am 24. V III. 1581 an den Syndicus 

Widekindt in Bremen: „dath my Godt de Almechtige mith eynem 

schwären Crütz tho huss gesocht vnd binnen Jares frist myne 

h,usfrouwe sampt twen Kindern nach eynander tho sick genahmen 

hefft.“ ]). Und andererseits sagt er 1593, als er zum dritten 

Mal heiratete : „Vnd alse Jck my Jn den vorige Ehe begaff, vnd 

Eynen sohn vnd twe dochter im Leuende hadde.“ Seine Frau 

starb also wohl im Herbst 1580, dahingerafft von der Seuche, 

die damals in Reval wütete, nach neunjähriger Ehe. W ie R. 

sich wieder verheiratet, setzt er zu Vormündern seiner Kinder

1) Beitr. II. S. 443. Nichts desto trotz lässt Schiemann sie (Nord. 

Rdsch. V. S. 35) erst 1590 nach 19 jähriger Ehe sterben. Und die dritte 

Ehe mit Anna Bade lässt er die zweite sein. Dann klingen die Worte: 

„aise Jck my J n d e  v o r i g e  E h e  begaff, vnd E y n e n  s o h n  vnd t w e  

d o c h t e r  i m  L e u e n d e  h a d d e “, etwas unheimlich. Besonders 

für einen Prediger!



Gocltschalck Sonnenschynx), Berendt Kleypol und Hans Kerck- 

rinck ein, und vermacht, um allen eventuellen Schwierigkeiten 

wegen ihres mütterlichen Erhes aus dem Wege zu gehn, dem 

Sohne 50 Taler, und jeder Tochter 25 Tlr. und einiges Silber. 

Es muss also eine ganz hübsche Summe gewesen sein, die ihm 

die erste Frau in die Ehe mitbrachte, zumal da der Sohn noch 

in späteren Jahren gegen diese Verfügung protestierte2); er 

glaubte sich in seinem mütterlichen Erbe benachteiligt. Ausser- 

dem wurde ihm 1583 nach dem Tode seines Schwiegervaters 

Gandersen (allerdings auch nach dem Tode seiner ersten Frau, 

er war bereits zum zweiten Mal verheiratet) dessen Haus am 

kurzen Domberg von den Erben übergeben 3). 1593 trat er es 

Johann v. Geldern ab, zahlte aber auffallenderweise noch bis

1599 die Renten. Dafür erwarb er sich aber Godert Horst­

manns, des verstorbenen Mannes seiner Schwägerin aus erster 

Ehe, Haus an der Nicolai-Strasse (Königstrasse)4). Wie es mit 

dem Garten steht, den er da besessen zu haben scheint, 

ist unklar.

1582 heiratete er zum zweiten Male, diesmal nicht eine 

Frau aus Kaufmanns-, sondern aus Literatenkreisen: die Tochter 

des Superintendenten Johann^ Robert (von Geldern)5), Magdalena. 

Robert war 1572 gestorben; er hinterliess eine Witwe mit acht 

Kindern, wie es zunächst scheinen will, nicht in den glänzendsten 

Verhältnissen. Wenigstens ist im Revaler Ratsarchiv das korri­

gierte Konzept einer Bittschrift an den Herzog Karl erhalten6), 

nach dem man sich ihre Lage als trostlos vorstellen möchte. 

Ihr „Mann selig“ habe sich kümmerlich genug durchschlagen 

müssen. Sie sei zurückgeblieben „mith acht leuendigen kleinen 

kinderen de ick gerne tho Godesforcht ertehenn vnd tho schole 

holden wolde. Idt is auerst jn  mynen Vermögen nicht“. Sie 

wolle nicht missen, was ihr von der kgl. Mjst. zugestanden is t ;
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1) An St. Nicolai. Paucker. S. 357 u. 363.

2) Beilage VI.

3) Beitr. II. S. 454.

4) Beitr. II. S. 455 ff. Beilage IV.

5) Robert zeichnet meist nur „Robert“, seine W itwe ebenso. Erst 

die Söhne fangen an sich ständig „von Geldern (Gellern)“ zn nennen.

ß) Bo I Mappe Geldern.



bittet ihr den Hof Fegefeuerx) noch eine zeitlang zu lassen. —  

Ganz schuldenfrei war sie auch nicht. Joh. Robert hatte die 

Vormundschaft der Kinder Bartholomäus Frolincks gehabt. Und 

wie sie 1574 die Angelegenheiten übergibt, muss sie bekennen, 

dass sie den Kindern 150 mk. gangbarer Münze schuldig geblie­

ben ist; 5% zu verzinsen, bei halbjährlicher Kündigung2). Das 

klingt alles wenig erfreulich, scheint durchaus dafür zu spre­

chen, dass für B. R. bei dieser Eheschliessung die materielle 

Frage nicht im Vordergründe stand. Aber aus dem ziemlich 

umfangreichen Aktenmaterial eines viel später geführten Prozes­

ses der Erben Roberts gegen Agneta Rotert3) erfahren wir 

eine grosse Reihe von Einzelheiten, die durchaus geeignet sind 

vom Gegenteil zu überzeugen, und auch die Bittschrift der Witwe 

Robert in ein merkwürdiges Licht zu rücken. Auf alle Einzel­

heiten dieses, besonders in juridischer Hinsicht, nicht uninte­

ressanten Prozesses einzugehen, würde hier zu weit führen. 

Es sei nur an der Hand der dem Aktenmaterial entnommenen 

Daten der Verlauf der Dinge geschildert, soweit er für den 

Lebenslauf B. R-s in Frage kommt.

Nach dem Tode Roberts wurde Jochim Wolter (Walter), 

Pastor an St. N icolai4), Vormund der Kinder des verstorbenen 

Superintendenten. Einige Jahre später heiratete er eine Toch­

ter Roberts, sein Mündel (etwa 1576). „Anno 1576 hefft my 

Jochim wolter nebenst minen Brutschat de inoder H. Johan van 

Geld ersehe thogesagt vnd gelauet 1 garden, den se my balde 

(ingerumet, vnd Jek beseten Bet dat se starff“ . Sie starb 1580 

den 8 Januar. Nach ihrem Tode, wie das Begräbnis bezahlt 

ist, lässt Wolter in Gegenwart der beiden Vormünder und, laut 

Unterschrift, der Tochter Magdalena und der Söhne Gabriel 

und Dietrich, die hinterlassene Habe inventarisieren. 1580 war

___  17___

1) In der angestammten Zeit bischöfliches Tafelgut, wurde es in 

der schwedischen Zeit zunächst offenbar Präbende des Superintendenten.

2) Rev. Ratsarchiv B. o. I. (Mappe Geldern).

3) Rev. Ratsarchiv. B. i. 32.

4) Ob er mit dem bei Paucker S. 356 genannten J. Walter in 

einem Zusammenhang steht, kann ich urkundlich eben nicht nachweisen. 

Russwurm (Beitr. II. S. 436. Anm. 8) nennt keine Quellen für seine 

Behauptung.



auch B. R. W itwer geworden. Er muss sich aber ziemlich 

bald mit Magdalena Robert verlobt haben, denn in einem Aus­

zuge aus Wolters Rechnungsbüchern heisst es: „no erem (seil, 

der Witwe Robert) dode, da maddalene H. Baltzar war tho- 

gesecht hebbe Ick er vnd andren kindren an gelde vorstrecket 

in de 400 m .“ Etwa 1582 wird er sie geheiratet haben. Die 

Hochzeit wurde von Geldernscher Seite mit geliehenem Gelde 

ausgerichtet. „Summa thosamen So her Baltzer koste gekostet, 

na vhtwisung der Perselen 1471 m.“ R-s Jahresgehalt betrug 

offenbar noch immer 400 mk., wenigstens ist nichts von einer 

Erhöhung der Gehälter in der Zwischenzeit zu hören1). Seine 

Hochzeit kostete mithin reichlich das dreifache seines Jahres­

gehaltes, muss also doch ganz prunkvoll gefeiert worden sein. 

Dass nicht genügend Geld vorhanden war, um sie zu bezahlen, 

störte weiter nicht; es wurde aufgenommen. So schaut der 

strenge Sittenrichter und Moralprediger der Chronik im privaten 

Leben aus! In seiner Chronik wettert er seitenlang gegen den 

Prunk und Luxus bei Hochzeiten, —  im praktischen Leben war 

er zu sehr Kind seiner Zeit, um nicht doch auch mitzumachen. 

Vielleicht wollte er aber auch nur einmal „guder dinge vnde 

fröhlick makenn“, laut § 6 der Statuten der Priesterlade, der 

er wohl auch angehört haben w ird2).

Den Auszügen aus dem Rechnungsbuch Wolters entnehmen 

wir weiter: „Anno 83 hebbe ich by einander gehat in minem 

Huse Hern Baltzer mit magdalenen, Johannes, vnd hebbe dat 

tinnen vnd sulferen gedelet, dat noch vorhanden gewesen, Also 

dat ein Itzlich hefft emfangen 96 lo t: sulfers, den sovelen hefft 

de moder my ock thogesecht, mit dem ourigen sulfer is betalet 

de schult, de noch vorhanden gewesen van wegen magdalena 

ehre hochtit“ . Das Zinn wird auch zu gleichen Teilen geteilt, 

„det auerige hefft her Baltzar emfangen vnd tho sich genommen 

vnd betalet darvon, wat he van Diderich hefft vthgenamen vnd 

geborget“. Was die Knaben anlangt, so mögen sie das ihre von 

den Landgütern auf Koddersen3) und Kobnell nehmen; von der

1) Bittschrift der Prediger vom Jahre 1582. Beitr. II. S. 447—451.

2) Inland. 1857. Sp. 790 ff.

3) Unklar, kann ich nicht identifizieren. Bei Kobnell handelt es 

sich offenbar um Cupnal. Ob es Gellernscher Besitz war, oder ob er die
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Mühle Kolloto soll Alekens Hochzeit ausgerichtet werden; das 

übrige mögen die Jungen unter sich teilen. Und des weiteren 

erfahren wir, dass Johannes, Jürgen, Gert, Dietrich und Gabriel 

je 80 Tlr. bekommen haben, die Schwestern je 50, Alekens Hoch­

zeit kostete auch 50 Tlr. —  So stand es mit der in schwerster Not 

und Bedrängnis zurückgebliebenen Witwe Robert! W ie ihr Mann 

stirbt, glaubt sie ihre Kinder nicht erziehen zu können, verfügt 

aber über Güter, von deren Einkünften ihren immerhin recht 

zahlreichen Kindern für die damaligen Verhältnisse ganz bedeu­

tende Summen mitgegeben werden können. Die Mühle Kolloto 

hatte Joh. Robert van Gellern für seine und seiner Frau Leb­

zeiten von Hermann Zöge zu Hannijöggi für eine Zahlung von 

800 Mk. am 10. Januar 1561 gepachtet. Gegen Rückerstattung 

der 800 Mk. an die Erben Gellerns, sollte sie wieder in Zögeschen 

Besitz übergehnx). Das geschah auch, aber lange nach dem 

Tode der Witwe Robert, erst 1592; offenbar lag es an Hermann 

Zöge jun., der in Geldschwierigkeiten war2), denn er soll nicht 

mehr gemahnt werden. Als Erben zeichnen B. R., Jochim 

Wolter und Joh. Robert jun. B. R. merkwürdigerweise an erster 

Stelle3); er hatte nämlich auch Ansprüche an die Mühlenein­

künfte. W ir entnehmen den Rechnungsbüchern Wolters: „Gerdt 

,van Gellern Iss van der Moder In  Schweden vnd Jürgen im 

Dienst, vnd den Didrick hefft h. Baltzar 5 Jahr mit kost vnd 

kleydung vorsorget“, er wird nach Riga „tho denste geschickt“. 

Baraufhin habe B. R. Ansprüche auf einen Teil der Einkünfte 

der Mühle in Kolloto. Die Auslagen für seinen Schwager Dietrich 

wurden ihm also aufs genaueste erstattet; einmal durch die 

Mühleneinkünfte, und dann bekam er ja  bei der Teilung des 

Zinnes zu gleichen Teilen (sic!) „det auerige“, um die für Dietrich 

gemachten Schulden zu bezahlen.

Stellen in Pacht hatte, ist nicht ersichtlich; ebenso kann es nicht kon­

statiert werden wie lange sie in Gellernscher Verwaltung blieben.

1) Hermann Zöge v. Manteuffel und Eugen v. Nottbeck. Geschichte 

der Familie Zöge v. Manteuffel ehstländischer Linie. Reval 1894. S. 139 f. 

Auffallenderweise heisst die Mühle hier „Kollow“.

2) Beil. V.

3) Man erwartet, dass eig. nur Jochim Wolter die Quittung unter­

zeichnet, denn er hatte unterdessen, wie später berichtet wird, die Mühle * 

an sich gebracht.
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„vht H. Jochim wolters Bocke“ erfahren wir weiter:

„Anno 1584 den 8 July hebbe ich mit den Eruen gehandelt 

vmb dat kleine hussken x) vnd hebbe idt en affgekofft vnd dar 

vorgelauet 2200 m. vnd 1 Dock Riiselschen Zeien, darvan schall 

magdalena hebben de helffte vnd Alecken ock de helffte. Got 

vorlene mit frede vnd langwiriger gesuntheit tho gebruken.

H ir vp hebbe Ich H. Baltzar gegeuen an gelde den 13 

July vp margareten dag in sinem huse 200 m. an Ideln denningen.

Noch den 20 July hebbe Ich von h. Jochim Goltberg be­

kommen ein Schippunt henemp welchen Ich H. Baltzar hebbe 

thokamen laten, vnd welckeren henemp sin Swager her man van 

Gandersen einfangen hefft kostet 20 Riiksdaler. is 360 m. 

Summa so h Baltzar emfangen —  560 m.

Noch gesant 40 m. *— is in alles 600 m. 

den 17 Nouemb. ein gegeuen — 20 m. 

den 30 Nouemb. h. Baltzer gegeuen —  84 m. 

den 5 January anno 85 gegeuen her Baltzer einen groten 

Stop wicht 40 lodt, dat lotht 7l/2 m. —  is —  300 m.

Summa ein gegeuen is 1004 m.

Noch em gegeuen 96 m.

Is thosamende an gelde 1100 m.

Noch em gegeuen 1/2 Dock Riselschen Seien vnd is also 

H. Baltzer betalet vnd sie em och nichts mer schuldig van 

dem huse.“

Die Beziehungen zwischen den Schwägern sind offenbar 

keine glänzenden gewesen, es müssen Reibereien Vorgelegen 

haben, wie aus einer Abrechnung über die Einkünfte von der 

Mühle vom Jahre 1588 in Geld und wohl hauptsächlich Natu­

ralien, die Wolter in Gegenwart der Schwäger empfangen und 

wieder ausgegeben hat, hervorgeht. Es heisst d a :

„dat Schwein hebbe Ich Johannes vnd h. Baltzer vorehret, 

dartho einem Jchlichen 1 tonn Roggen, welchs se ok alles 

empfangen hebben, das hebbe Ich nodig gehatt, de wile Ich de 

mole an my gebrecht, vnd Johannes, Jürgen vnd Gert davon

1) Um welches Haus es sich handelt ist nicht ganz ersichtlich. 

Mit dem bei Russwnrm Beitr. II. S. 457 i. angeführten Hauskauf lässt 

es sich nicht gut in Zusammenhang bringen.
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befrediget, au er frede tho erliolden vnd schwegerlich tho leuen,. 

hebbe Ich enen dat schwein vnd 2 tonn Roggen gegeuen.“

Ähnliche kurze Notizen finden sich über die Jahre 1589 

und 1590, aus denen hervorgeht, dass B. R. seine Einkünfte von 

Gellernscher Seite ständig gehabt hat.

So sah es mit seiner zweiten Ehe von geschäftlicher 

Seite aus. Sonst lässt sich kaum etwas über sie berichten. Die 

Ehe ist mit Kindern gesegnet gewesen, wie vielen, ist unbekannt. 

W ir erfahren davon nur aus dem Protestschreiben des Sohnes 

vom Jahre 1617x), der zwischen seinen Schwestern und den 

Kindern der Stiefmutter einen Unterschied macht: . . vndt 

well Mein S stieffmutter Gestorben sampt ihre kinder vndt Meine 

beiden S swesternn“. 1590 starb seine zweite Frau, also etwa 

nach achtjähriger Ehe. Mit seinem Schwager Johann Robert ist 

B. R. bis zu seinem Ende scheinbar in den besten Beziehungen 

geblieben. Die übrigen Schwäger seitens der zweiten Frau, so­

weit sie noch in Reval waren, verschwinden mehr oder weniger 

ganz von der Bildfläche, aber B. R-s und Johann Roberts Namen 

begegnen wir immer wieder zusammen in guten und bösen Lagen, 

auch als R. schon zum dritten Mal sich verheiratet hatte, was 

1593 geschah.

Er heiratete wieder eine Frau aus Kaufmannskreisen, Anna 

Bade. Sie gehörte zu seiner angeheirateten Verwandtschaft:. 

Aleken Robert, seine Schwägerin, hatte Jürgen Bade, den Bruder 

seiner späteren Frau, geheiratet. W ir erfahren aus den Aus­

zügen aus Wolters Rechnungsbuch anlässlich des Kaufs des 

„Kleinen Häuschens“, dass Aleken Robert 1000 m. bekommen 

hat, die sie Jürgen Bade gegeben habe „nach seiner Koste“ 

(1585); und auf einer ändern Stelle, dass Wolter ihr die Hoch­

zeit ausgerichtet hat 2).

Die' Bades waren eine sehr angesehene, begüterte Rats­

1) Beilage VII.

2) Jürgen Bade war also wirklich gewissermassen R,-s Schwager 

und damit ist wohl die Anmerkung bei Russwurm (Beitr. II, S. 458, Anm. 

17) klargestellt. Freilich müssen wir annehmen, dass auch Aleken Robert 

in jungen Jahren gestorben ist, wenn Jürg. Bade hier J. Belholts Tochter 

heiratet.
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familie, seit der ersten Hälfte des XV. Jhrs. in Reval bekannt:). 

Älterleute, Ratsherren, Bürgermeister waren aus ihrer Mitte 

hervorgegangen, und auch im uns interessierenden Zeitraum er­

freuten sie sich eines grossen Ansehens. Auch ganz merkwürdigen 

Vorfällen begegnen wir in der Familie. So sollte der 1603 

gestorbene Hans Bade nicht kirchlich beerdigt werden. Die 

Predigerschaft protestiert in einem langen Schreiben an den Rat 

vom 25. VII. 1603 dagegen2). „Darumb wir Gottes seines wortts 

vndt der Kirchen Diener den verstorbenen Hanns Baden nicht 

auff vnseren Gottsäckern in oder ausserhalb der kirchen zu be­

graben bewilligen können oder wollen. . .

Nicht das wir an seiner Taufe zweifeln. . .

Auch nicht das wir ihne politischer weise vnehrlich achten . . . “ 

sondern, er sei ein grösser Spötter gewesen, habe Sakrament 

und Beichte verweigert, habe einen unchristlichen Lebenswandel 

geführt; und nun folgt eine seitenlange Erklärung und Motivie­

rung ihres Standpunkts mit reichlichen Berufungen auf die Bibel. 

„Hierauss schliessen wir kurz, wer beim leben sich nicht ver- 

helt wie ein Christ, Auch sich endlich nicht durch wortt vndt 

Sacramentt bekehrtt Soll vndt kan bey Christen nicht begrabenn 

werdenn: Hans Bade hatt sich so nicht verhaltten, vndt das 

mehr, Endtlich sich nicht bekehrtt, wie iederman weiss. Der- 

halben soll oder kan er nicht bey Christen begraben werden: 

Hierbey bleiben wir; da wirdt nichts anderss auss. Gott helf 

vns Amen, die 25 Ju lii Anno 1603. Fratres Ministern Reva- 

liensis omnes et singuli.“ —  Leider war im Archiv keine Notiz 

zu finden, ob und wie der H. J3ade unter die Erde gekommen. 

Wahrscheinlich handelt es sich um den 1583 erwähnten Schwarz- 

häupterbruder Hans Bade3), einen Vetter der Frau Russow, der 

freilich schon 1601 gestorben sein soll, was aber wohl zu 

korrigieren sein dürfte. 1603 stärb auch Hynryck Bade, ein 

Bruder der Frau. In seine geschäftlichen Unternehmungen muss

1) Eugen v. Nottbeck, Siegel aus dem Revaler Rathsarchiv. Lübeck 

1880, S. 47.

2) Rev. Ratsarchiv, B. o. IV, 33.

3) Nottbeck, Siegel S. 47. Der bei Nottbeck, Die alten Schrägen 

der grossen Gilde zu Reval. Reval 1885. S. 119 u. 120, als,Ältermann 

der Kindergilde genannte Hans Bade ist wohl sein Vater gewesen.
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B. R  irgendwie verwickelt gewesen sein. Denn den 19. Mai

1600 wendet sich Harmen Holsze an den Rat, mit der Bitte 1), 

den Hans Troshagen, der für Hynryck Bade gut gesagt für 

100 Taler, von welcher Summe er, Holsze, die Rente, 6 von 100 r 

da der Schuldner und die Herren B. R. und Joh. von Gellern 

ihn darum in der Heiligengeistkirche gebeten, erlassen, und 

von welcher Summe Troshagen 30 Taler bereits bezahlt, anzu­

halten, den Rest von 70 Talern zu bezahlen. Unterschrieben: 

„Ick Johannes van Gellern bekenne duth bauen geschreuen also ge- 

scheen. Dath dith bauen geschreuen also geschehen isz bekenne ick 

Balthasar Russow mit myner eigen handt.“ War Heinrich Bade 

zahlungsunfähig, dass sein Kavent für ihn aufkommen musste?

In  diese Familie heiratete der alternde B. R. (er war etwa

51 Jahre alt) hinein. Unwillkürlich fragt man sich, ob und 

wieweit das materielle Interesse auch in diesem Falle eine Rolle 

gespielt haben kann. Ein Ehekontrakt hat sich nicht erhalten. 

Wohl aber eine „Aussage“ zu Gunsten der dritten Frau für 

seinen ev. Todesfall, eine Art Testament2). Es ist ja  auch ganz 

verständlich, dass die Familie Bade ihre Anverwandte für alle 

Fälle sichergestellt wissen wollte, muss sie doch ein gutes Stück 

jünger gewesen sein, als B. R., der die besten Jahre doch stShon 

überschritten hatte. Er vermacht seinem Sohne 50 Tlr. zu den 

hundert, die er schon früher erhalten ; damit soll er zum zweiten 

Mal „von wegen synes patri vnd matrimonii gantz vnd all 

gescheiden syn“ ; dazu seine Kleider und Bücher, die Hälfte des 

zinnernen Hausgeräts und einen silbernen Stof. Alles übrige 

soll der Witwe zufallen, und zwar: 400 Tlr. Haus, Hof, Garten, 

sämtliches Mobiliar, bis auf den Sohnesanteil. Nur im Falle 

ihrer Wiederverehelichung sollte das Immobil, nach gehöriger 

Abfindung der Witwe, dem Sohne zufallen. Die ev. nachbleiben­

den Schulden, sollten vom Anteil des Sohnes bezahlt werden. —

Dass B. R. jun. mit dieser Lage der Dinge nicht sonder­

lich zufrieden sein konnte, liegt auf .der Hand. Er war damals 

offenbar in Geschäften in Stockholm. W ie er von den Ereignissen 

in Reval hört, beauftragt er seinen Freund Valentin Kruse seine
f

1) Auszug weil. Prof. R. Hausmanns aus einer Urkunde des Rev.. 

Ratsarchivs.
2) Beilage VI.



Interessen in jeder Hinsicht zu vertreten, und erhebt durch ihn 

beim Rate Protest gegen die Aussage des Vaters1). Er fühlt 

sich in seinem väterlichen und besonders mütterlichen Erbe 

benachteiligt. Der Protest muss keinen Erfolg gehabt haben. 

Aber B. R. jun. war ein tüchtiger Sohn seines tüchtigen Vaters; 

er gab den Kampf nicht ohne weiteres auf und versuchte sich 

auf andere Weise Recht zu verschaffen. Er nahm eine ziem­

lich bedeutende Summe Geldes auf das Haus bei Albert Viant 

auf2), wohl kaum bei Lebzeiten des Vaters. Nun hatte aber 

B. R. selbst für „seine liebe houssfraw“ die Summe von 4b3 

Rchstlr. auf das Haus ingrossiert, aus welchen Motiven, bleibt 

unverständlich. Der Bürgermeister Heinrich von Lohn, ein 

Onkel der Anna Bade, der die Hypothek hatte, cedierte sie an 

Alb. Viants Erben, die nun allein Gläubiger waren. Sie machten 

ihre Ansprüche geltend nnd das Haus ging anstandslos, da die 

Erben der Witwe R-s insolvent waren, in den Besitz der Erben 

Viants über. Nur sollte das Haus im Verlaufe von drei Jahren 

wieder zurückerworben werden können, was aber nicht geschah.

Hatte sich B. R. jun. auf diese Weise zum Teil wenigstens 

schadlos gehalten, so hielt er es doch für möglich noch einmal, 

und zwar erst im Jahre 1617 gegen die „Aussage" beim Rate 

zu protestieren. Woraufhin, können wir aus Mangel an jeglichen 

Dokumenten nicht übersehen. Und von einem Erfolge seines 

zweiten Protestes, erfahren wir auch nichts,

Von B. R-s dritter Ehe lässt sich ebensowenig mitteilen 

wie von seinen beiden ersten. Nur, dass er in einen Prozess 

verwickelt wurde3). Die verwitwete Frau Franz Groth, ver­

witwete Schmit, geborene Bade war 1597 gestorben, ohne ein 

Testament zu hinterlassen. Kaum hat sie die Augen geschlossen, 

so ist ein Teil der zahlreichen (13) Erben da (B. R. war ver­

hindert, hatte Dienst „im consistorio“) und teilt das Erbgut in 

drei Teile nach der Zahl der erbenden Geschlechter. Dabei wäre 

die Familie Bade mit Anhang schlecht abgekommen, indem der 

dritte Teil bei weiterer Teilung unter die Erben weniger ergeben

1) B eilage VII.
2) Beilage VIII.

3) Rev. Ratsarchiv B. o. I. Auf alle Einzelheiten des umfangreichen 

Materials des Prozesses, kann hier nicht eingegangen werden.
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hätte, als eine Teilung des Erbgutes in 13 gleiche Teile, nach 

der Zahl der Erben. B. R. und, auffallenderweise, Joh. v. Gellern, 

erheben also gegen die Teilung Protest, und verlangen, unter 

Berufung auf das Recht, Teilung nach der Kopfzahl der Erben. 

Das Schreiben ist von R-s Hand, und von ihm und Joh. v. Gellern 

eigenhändig unterzeichnet.

Die beiden Pfarrer leiten den Prozess ein. Später wird 

von den protestierenden Erben Eberhard zur Mühlen bevoll­

mächtigt ihre Sache zu führen. Der Prozess wurde zu Gunsten 

der Kläger entschieden. Dass B. R. die Interessen seiner Frau 

wahrte, ist einigermassen verständlich. W ie aber Joh. v. Gellern 

zur Teilnahme am Prozess kam, bleibt unklar1). Haben da ver­

wandtschaftliche Beziehungen Vorgelegen, die wir nicht über­

sehen, oder war es daraufhin, dass seine verstorbene Schwester 

mit Jürgen Bade verehelicht war? Aber der war ja  noch am Leben!

Umgekehrt bleibt es wenig verständlich, wie B. R. in dem 

oben erwähnten Prozess der Erben Johann Roberts v. Gellern 

contra Agneta Rotert2), verwitwete Wolter, aufs tätigste teil­

nehmen konnte. Der Sachverhalt war kurz folgender. Jochim 

Wolter hatte seine Frau, geb. Robert durch den Tod verloren 

und dann Agneta Rotert, eine Frau aus vornehmer, begüterter 

Patricierfamilie (Bischof Johann Rotert!) geheiratet. Nach etwas 

über zwei Jahren starb Wolter, durchaus ansehnliche Güter hinter­

lassend. Und nun strengen die Erben Joh. Roberts v. Gellern 

den Prozess an gegen die Witwe Wolter, Agneta Rotert (wie 

sie immer in den Akten bezeichnet wird): beanspruchen den 

Brautschatz der ersten Frau, den die Witwe unrechtmässiger 

Weise besitze. Unter der Bezeichnung „Gellerns Erben“ treten 

als Kläger auf: Jochim Wolter jun., Joh. v. Gellern und B. R. 

Dass Jochim Wolter jun. Ansprüche an sein mütterliches Erbe 

zukommen, ist klar; dass Joh. v. Gellern Ansprüche zu haben 

glaubt, ist immerhin noch erklärlich. Aber woraufhin B. R. am 

Prozess teilnimmt, ist schlechterdings unverständlich. Ist er 

doch in den Jahren seiner zweiten Ehe, wie wir oben sahen,

1) Auf dem Protestschreiben von R-s Hand, das von Joh. v. Gellern 

mitunterzeichnet ist, befindet sich in dorso die ganz merkwürdig berüh­

rende Kanzleinotiz: „Gellerns Erben“ (sic!).

2) Rev. Ratsarchiv B. i. 32.
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immer wieder aufs reichlichste abgefunden worden; und war 

(loch seine zweite Frau schon lange tot, und er seit drei Jahren 

wieder verheiratet. Und ausserdem befand er sich doch in einer 

ähnlichen Lage, wie der verstorbene Joch. Wolter, resp. Anna 

Bade wie Agneta Rotert: wir hören nichts davon, dass er bei 

seiner Wiederverheiratung den Brautschatz seiner zweiten Frau 

ausgeliefert habe. Unwillkürlich drängt sich die Vermutung auf, 

dass R. den sonderbaren Verkauf seines Hauses am kurzen Dom­

berg1), indem Joh. v. Gellern Besitzer wurde, er, R., aber noch bis

1599 die Renten zahlte, vornahm, um sich bei seiner Wiederverheira-

# tung den Rücken gegen ev. Ansprüche von Gellernscher Seite 

zu decken. Wie dem aber auch sei: R. nahm an dem Prozess 

in aktivster Weise teil; die Eingaben der Kläger sind fast aus­

schliesslich von seiner Hand geschrieben. In Gerichtsangelegen­

heiten scheint er Übung gehabt zu haben!

Der Prozess wurde 1597, März 12. zu Gunsten der Ange­

klagten entschieden, indem sie nur seine Bücher und Schriften 2) 

ausliefern musste, sonst aber nichts zu zahlen hatte. Die 

Kläger strengten den Prozess zum -zweiten Mal an, und im 

September entschied der Rat in demselben Sinne; die Kläger 

wurden abgewiesen. Sie gaben sich aber nicht zufrieden, son­

dern klagten 'zum dritten Mal. Beschuldigten Wolter als Vor­

mund einer grausigen Misswirtschaft3) und der Aneignung 

Gellernschen Gutes. WTie weit mit Recht ist kaum zu beurteilen. 

Es fällt ja wohl auf, dass Wolter Haus, Garten und Mühle „an 

sich gebracht“ hat. Und wie schon oben erwähnt, scheinen die 

Beziehungen zwischen den Schwägern nicht immer die fried­

lichsten gewesen zu sein. Aber andrerseits ist zu Wolters Leb­

zeiten kein Protest laut geworden, und, so weit wir es über­

sehen können, scheint er alles bezahlt zu haben, und zwar, wenn

1) Bei tr. II. S. 454.

2) eines „undeutschen Catechismus“ wird dabei besonders Erwäh­

nung getan. Ob es sich um ein Manuscript oder ein Buch handelte ist 

nicht ersichtlich.

3) Hier eine charakteristische Einzelheit: Die Kläger behaupten, 

er habe in den etwa 21/2 Jahren seiner Ehe mit Agneta Rotert 27.000 Mk. 

verlebt; worauf sie erwidert, dass könnten sie nicht beurteilen; dass 

seien seine Acc i denz i en  in dieser Zeit gewesen. Die armen Prediger!
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beispielsweise beim Kauf des Hauses (1584/85) der Taler mit 

18 Mk verrechnet wird, in durchaus achtbarer Weise. Denn 

1588, erfahren wir, war der Taler in den Abrechnungen des Rates 

mit 16 Mk. bewertet worden*), und einer Bittschrift der Prediger 

vom Jahre 15932) entnehmen wir, dass der Rat einen Zwangs­

kurs von 1 :18 einhielt. „. . . Do hefft mann vnns nicht mher 

denn Achtein der geringsten marcken vp denn daler thowillen 

gewust, dar doch kein frömbder edder Inwoner noch Handt- 

wercker noch Kopmanü mith thofreden gewesenn ist, besondern 

E in Jder hefft sein wahr nach dalern edder daler gewerde vor- 

kofft, vnd den Daler vp 25 m. gedreuenn. . .“

Der Prozess zog sich jedenfalls noch eine Zeit hin, und 

erst Ende März 1598 kam ein endgültiger Vertrag zwischen den 

streitenden Parteien zustande: die Ansprüche der Agneta Rotert 

an das Barvermögen werden gebührend berücksichtigt, aber die 

Immobilien muss sie den Gellernschen Erben abtreten. Unter 

den Zeugen des Vertrages auf Gellernscher Seite werden u. a. 

genannt Gabriel von Gellern, der bisher in den Akten nicht als 

Teilnehmer genannt war, und der durch seine Streitigkeiten 

mit dem Rat bekannte Superintendens Sagittarius.

Dass hinderte R. aber nicht an der Delegation teilzuneh­

men, die 1600 dem Sagittarius die Kündigung des Rates über­

brachte 3).

Das ist eine von den wenigen Tatsachen, die wir über 

seine Wirksamkeit in der Kirche erfahren. So viel wir über 

seine private Tätigkeit hören, so beschämend wenig über seine 

kirchliche; und dies ist nicht alles erfreulich. Abgesehen von 

den Bittschriften (zu erwähnen wäre hier noch besonders die 

vom Jahre 1597 4), wegen seiner besonderen Wünsche) verneh­

men wir, dass er gelegentlich Geld für einen Kronleuchter sam­

melte, einmal (1594) ganze 25 Stof Wein für Kirchenzwecke auf

1) Hansens Katalog des Rev. Stadtarchivs S. 354.

2) Rev. Ratsarchiv B. o. IV 26.

3) Beitr. III. S. 262.

4) Beitr. II. S. 452 f. Aus dem in Frage kommenden Zeitraum 

befinden sich im Rev. Ratsarchiv noch zwei aus den Jahren 1593 (oben 

erwähnt) und 1594, die kein besonderes Interesse beanspruchen und hier 

nur der Vollständigkeit wegen angeführt seien.
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Borg nahm, und seit 1594 keine Abrechnung über die Kirchen­

einkünfte vorgestellt, sondern alles behalten h a t1). Russwurm 

hält das für eine unerwiesene Verdächtigung. Aber urkundlich 

kann er das Gegenteil nicht beweisen; uud wenn es von seinem 

Nachfolger Johann v. Gel lern heisst, dass er der Kirche 1500 Mk. 

schuldig.geblieben ist, und im Zusammenhang damit über B. R. 

geklagt wird, so ist kaum anzunehmen, dass es einfach aus der Luft 

gegriffen ist. —  Hinzuzufügen wäre noch, dass er bis 1600 im 

Amte blieb, sich dann zmückzog. Damit wäre das Bild seiner 

kirchlichen Wirksamkeit erschöpft. Es ist ein sehr dürftiges.

An seinem Todesjahr 16022) ist nicht zu zweifeln. Die 

beiden letzten Jahre seines Lebens scheint er als Privatmann 

gelebt zu haben.

Im Revaler Ratsarchiv befindet sich aber noch ein Doku­

ment, dass überaus charakteristisch ist, obwohl es unklar bleibt. 

Es ist das der „Rest meiner Besoldung undt bewilligten Zulage 

zur Verantwortung der Chronica von Ao 94. 95. 96. 97. 98. 99 

undt 1600“ 3). Nehmen wir auch an, dass er seine Chronik 

lediglich aus Liebe zur Ebimatgescliichte verfasst hat, so hat er doch 

mit klarem Blick den günstigsten Moment zu ihrer Veröffent­

lichung erkannt. Die erschütternden Ereignisse, die sich im Osten 

schicksalschwer abwickelten fanden im Westen lebhaftes Interesse, 

und bei den immerhin spärlich einlaufenden Nachrichten musste 

die Chronik, die über die Lage der Dinge orientierte, um so 

willkommener sein. Sie fand auch reissenden Absatz, so dass 

schon innerhalb eines Jahres eine zweite Auflage auf den Markt 

geworfen werden konnte, der R. nach 5 Jahren 1584 eine zweite 

erweiterte uud verbesserte Ausgabe folgen liess. Die Chronik 

erwies sich also auch als ganz einträglich. Und nun der „Rest 

meiner besoldung“ ! Der Auffassung Schiemanns, dass es sich 

um eine Abrechnung über die verkauften Exemplare handelt4),

1) Beit. II. S. 434.

2) Amelung, Rev. Ztg.

3) Abgedruckt im Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphra­

gistik. 1911, 1912 und 1913. Mirau 1914. P. Frhr. v. Ungern-Sternberg. 

Materialien zur Geschichte der Estl. Ritterschaft und ihrer Landgüter. 

III. S. 457 ff.

4) Nord. Rdschau. V. S. 36.
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kann man sich nicht anschliessen. Ein flüchtiger Blick auf die 

ganze Anlage des Schriftstücks spricht dagegen. Freilich, ebenso 

unwahrscheinlich klingt Ungern-Sternbergs Auffassung, d ^ s  er 

als Prediger am Hl. Geist von der Ritterschaft besoldet gewesen 

ist, und ihm ausserdem für die 2. Auflage seiner Chronik eine 

Zulage bewilligt wurde1). Es klingt kaum glaublich, dass die 

Ritterschaft einen städtischen Prediger besoldet hat. Die Ab­

rechnung scheint nun wohl einen Unterschied zwischen Besoldung 

und Zulage zu machen. Sie umfasst nur die Jahre 94— 1600, 

seit wann er von der Ritterschaft Geld bezog, und ob es nur bis

1600 bewilligt war, lässt sich nicht sagen. W ir müssen die 

Fragen offen lassen. Als was er von der Ritterschaft honoriert 

wurde, und wie es mit der „Verantwortung“ der Chronika stand, 

wagen wir nicht zu entscheiden. Interessant aber bleibt das 

Faktum, dass B. R  der als fanatischer Anhänger des Bürger­

standes der Ritterschaft kein gutes Haar in seiner Chronik 

liess, . sie i-n jeder Hinsicht verunglimpfte, von eben derselben 

Ritterschaft das ansehnliche Gehalt von 1/2 Rtlr. pro Rossdienst- 

pferd und Jahr, annahm. Und woraufhin zahlte ihm die 

Ritterschaft?

Beilage I. *
# Schreiben des Rectors Matthäus Wolff an den Rat zu Reval.

Revaler Ratsarchiv. B. o. I. (Balthasar Russow) Orig. 

Pap. fol. in dorso alia manu: Anno 62 ben 2 \ mat.

Den Urbaren, (£rfamentt, (Etyrenoeften fycrn 

Burgermeiftern onb Hab tmanuen ber Statt Xeuell 

jfyn Cyfflaub meynen gunftigcn fyern t>nb guten 

freunben biertftlid).

ZTteine nnlliae tt>ietr>olI rmbefanbte Dicnfte juDorrt, €rbare 

<£fyrenpefte, tr>olItt>eife grofsgunftige f)errn, e^er <5.

aus fyod)bringenber nobt nicbt furentfyalten, bas fjerr 3artfyole= 

meus ^rolicb, feligcr gebcd)tnis, mein belottberer guter gunner 

r>nb ^reunbt, ettran für brey 3 aren mYr eynen Scfyöler Dort 

Heuell borticb, mit narrten Baltfyafar Hyfon? Simen Hyfotpen

1) Jahrb. f. Geneal. 1911— 13. S. 461.
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Sone gecommenbieret, pnb benfelbigen jubeforbern bepolen fyatt. 

XDietPoII aber meine Dienfte fefyr geringe fein, bennod) ju lieb 

pnb efyren bem guten frommen fyerrn Bartfyolemeo ^rolid) fyabe 

jdj myr porgebacfyten Baltfyafar Hyfotpen jn fonberfyeit por allen 

anberen bepolen fein laffen. 3 ^  ?̂a^e i n m itfy meinen müfypor= 

tpanten collegis beibe in Kunft dti6 tugent, nadv 6er gäbe Me 

myr ber almed)tige gott gegeben fyatt, tretplid) pnteripiefen. Dnb 

bieipeill 5U ber ^cttt, bas (Sott geflagt fey, £yfflanb porrt Muffen 

mit!) frycfy beengftiget wart, pnb non besiegen er fein gelt aus 

feinem Daterlanb befommen funbte, fyabe |d) jm  mitfy meinem 

eignen gelbe gebienet, pnb jm  porgeftreeft elff tfyaler, laut feiner 

f)anbtfd)rifft bie er myr geben fyatt. 3 ^  auc^ 5U
erinnern, bas 3 ma^ feinem iptUen afyn eynen <£rbarn 

Habt ju Heueil gefdjrteben fyabe, tmb für jn gebeten, bas jfym 

eyn <£rbar Habt ju feinen ftubiis 5U bulffe fommen tpolte. Dnb 

fyette jdj jm  mefyr forberung pmb bes obgenanten £)ern Bartljo^ 

lemej tpiüen tfyun fönnen, id? ipolte es Pitgern fyaben pnterlaffen. 

(£ r  fyatt myr aber, bes jd) mid) ju jfym ntd)t porfefyn fyatte 

fefyr pbell gelounet. Den er ift on mein poripiffen pnb tpillen 

tpedjgejogen, pnb fyatt myr toiber geller noch pfennind’ bejahet. 

Sein Dater Simen Hyfotp fcfyreib felbft af)n mid), ongefer für 

5U?e jarert, jd) folte jo ben jungen nid)t potiaffen, er tpolte myr 

alles bey feiner feien'" feligfeit mitf) banf bejalen (ben bas fein 

feine tport). 2luff bie JDort Ivette jd) bem guten man all meine 

far pnb fyabe tpoll pertrapet. IDie es aber fumpt bas beibe 

Pater pnb Son jfyrer porfyeiffyung pnb jufag nid)t nad)fommen 

bes fan jd) mid) nid)t genudjfam portpunbern. (Belanget ber= 

ipegert Urbare, (Efyrenpefte, tpolltpeife grosgurtftige fyerrn afyn eroer 

(£rbar gunften meine gan^ bienftlid)e pnb freunblicbe bitte, (£wev. 

(£. g. tpolten pmbefiperet fein, pnb obgenaunten Simen Hyfotp 

ermanen, pnb bafyin galten, bas er myr pon feines Sones tpegen 

geburlid)e bejalung tf)U, pnb fd)icfen bas gelt al?n bert <£rbarn 

pnb tpollmeifen fyerrn 3°d)in i Crummenfyuffen manbages Habs= 

portpanten jur Harp, itsiger jeit aber jm  lanb ju pomern ^u 

Creptoro auff ber Hegau? gefeffen, meynen gunftigen fyerrn pnb 

^reunb, ber tpirt myrs getreiplidj jufteüen, (£ipern €rbar gunften, 

pnb eynem jeben jn Sonberfyeitt aus gant> Cyfflanb tpiberumb ju 

bienen, pnb n?ilfarten, tpill jd) ftets gutroillidj pnb bereit befunben 

merben. Dnb bepele fyir mit €rper <£. g. pnb bie gan^e ftabt
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^Keueü tmö £yfffant gott bem allmedbtigen jn feynen gnebigen 

fdm£ pnb fdjtrm.

Datum Stettyn bett 7 tag ^ eb ru arij Ao ^562 

dSroer <£rbare gunften bienfttPtüiger 
ZHagifter ZITattfyeus XDoIff bes 
fürftlid}en paeb agogij 5U Stettyn Rector.

Beilage II.
Bittschrift der Prediger Revals an den Rat um Gehalts­

erhöhung.

Rev. Ratsarchiv. B. 0. 26. Orig. Pap. fol. Ein Datum ist 

nicht erhalten. Die beigefügte Antwort des Rats ist aber auf 

einem Bogen notiert, der ursprünglich für eine andere Notiz 

gedient hat, die das Datum 23. Juni 1571 trägt. Damit wäre 

also ein terminus post quem gegeben.

Qui non est hodie cras minus aptus erit.

(£rfame furftcfytige gunftige lieben £)errn, bas furgebenn 

pon tpegen ber Sermonen, fo pns pon eud} au f beuelid» eines 

<£rbantn Habts rmnbt ber faftenfyeren angetportpenn, neben an= 

jetgung <£in (£rb. 2?abt (nad) bem efyr propter alia ,negotia 

publica nid}t efyr baju fomen funtfy) roolt ftd} nad? ©fternn 

bepleifftgenn bas tpir ber porbefferung pnfer notturft einen befreit 

befomen folten, rpir aber foltenn mittler tpetl p n f bepleifftgen, 

baf bte Sermonenn, tpie fte pn f pororbent pnnb furgefdmebenn 

in ffytpang gebradjt t>nnbt furtfy getriebenn mußten tperbenn, bar= 

auff tpir freunblid) antroortenn bas mir ju prebigenn nie pntpillig, 

fonbern nichts lieber tetfyenn ben bas tpir in füllen arbeit, iebod? 

orbentlicber pnnbt billicber tpeife fein pnnb bleiben mudjtenn — 

pnnb I?att bifanfyero nidfyt an pnfernn pleif, fonbernn an einem 

<£rb. ^Habt pnnbt ber faftenfyerrn gemangelt, ba f man pn f nad? 

langtpfriger portröftung ber porbefferung pnfer ftipenbienn nfyur 

ponti jaremt 15a jarenn biefelbige porgeringertfy. Dnb tporan 

nichts tpeinigers pormutenn getpefen, a lf  baf mann pn f jum  

arbeit (bef rpir pns bod? nie gerpeigertfy, funbernn bereit pnbt 

ipillig barsu getpefenn pnnb nod) fint) folt tpeifer gefurbertfy 

Ijabenn, a lf  bas man ber tröfflidjenn pnnb peterlicfyenn <^ufage 

nad? eines €rb. 2?abs, pn f mit gerpiffen ftipenbigenn pnbt noturfft
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fol reid) porlengft porforget fyabenn. Zcfyu aber pornbemenn mir 

bauen alle fyoffnung, baff man erft nad) öfternn pmb bie noturfft 

Raubein mil, So mir bod) geni^lid) gemeint pnnb aud? barumb 

fo jcitig gefprodnm (miemol mir rorlauges folcfyes notturfftig 

auffs nett» fyetten tfyuntt mugenn) baf mir bie |ufage biefenn tag 

molteu geaalt fjabenn, rninb’ bie notturfft auff gemelte <5 eil bo 

man fyanbelnn unll, entpfangenn, 1THI man auff ofternu »mb bie 

notturfft fyanbelu, man et̂ r fol man fie ben empfaugenn? molt 

ifyt pn f aud} liebenn fyernn bef porgeipiffermt, fiegel unb briefs 

barauff gebenn baf mir alle fo Diel r>nfer fint öfterit (mir mollen 

gefdimegenn) ein lenger <5 eit leben follenn? (£s fann aud? por 

abeubef mol anbers merbenn, mie Syrad) fagt am \8 cap : ben 

ef am morgenn mar pnnbt foldis allef gefd)id|t halbe por (Sott 

Dnnbt iacob : am % molan, mo feibt ir, bie ir fo rormeffentlid) 

rebet, £7eut ober morgenn mollen mir ba pnnbt bortfy fyiit gan, 

pnnb bif pnbt ienes tfjun, bi«* ifyr bod? niebt miffet, m af morgen 

fein mirbt (Dtel meiniger m af auff 0 fternn ober leuger barnadV) 

ben m af ft eur lebenn ? ef ift ein bantpff, ber ein fleiue jeit 

meret pnnb barnad} mieber porfd^minbet, barumb pormanet ber 

prophet:i Dauid gan£ recht r>nitb mol, bo er im 9° pfaltn 

fpriebt, i)err lere bie faftenfyerru pnnb prebicanten bebenefen, baf 

fie fterbenn muffenn auff baf fie flug merbenn, pnb im 59. i)erre 

lere bie faftenfyernn pnnb bie prebicanten, baf ein enbe mit ibn 

fyaben m uf, pnnbt il?r leben ein jicl fyatt, pnnb baruon muffen, 

pub miffen n id jt ob e§ auff ofternu ober ebr gefcbefyenn foll. 

ober meintfy ifyr (mie ber felige £). 3 ° ^ an baumer ein mal ant= 

mortfyet) fo mir nidit lebenn, fo burffenn mir feiner noturfft, bar 

werben pnfer finber nicfyt fatfyt pon merbett, fonber mirbt im 

gann a lf  ber fcfymebef fa^enn, bie ben t£?ot an foldiem lofyn fraf. 

2l u f  fold^er a n tiro rt bef? feligen gern eiten fyerun, fan m an  mol 
pornfyetnen mie gar alt fo!d)e p ro c ra s tin a tio n  bey ben guten 
Heuelftenn fey V

Dub bam it lü i r  fu rj mugen befd)lieffen ift entfylid) b if pnfer 

aller eygentlicfye meinung.

(Erftlid) begeren mir nidit alleine bie alte noturfft fonberenn 

bimeilen alle bing pber bie maffe teure, unb ber 2TTarc? mebr a lf  

d}riftlid) gefteigertfy mirbt, berfelben ein clltcbe porbefferung, bamit 

mir p u f  bef Jüngers ermefyreu, mtfer ampt m it freubenn, pnnb 

nid)t m it feuff^enn tfyun mugenn V



<5 um anbern tpo aber pon tpegenn (tpie man furgibt) ge= 

bred) pnnb mangel bef gelbef, baf folcfys jugebenn prtmuglicfr, 

fo tpollen ipir pn f an ber itjigen befolbung tpaf baf gelbt belangt, 

genögenn laffen, ia erbieten pn f aucfy femptlid? pnnb ein jeber in 

fonberljeitt J(00 m geringer $u nehmen, 3 Ĉ 0Ĉ  biefer condition 

baf man einem ieber jerlid} $u ber geringer noturfft an forn Por= 

beffert pnb $ufagt \ laft loggen \ laft mal£, pnb 25 faben I70I45 V 

<?>um britten bo aber aucfy folcbs biefer guten gemein onmug-- 

Iid? (tpietpol baf matten fornn, pnnbt bie lanbguter folcfys tpol 

pnnb reicfylid) pnfers erad)tens abtperffert) fo tpollen mir and) baffelbe 

fornn pnnb fyol£ nidjt begerenn fonbernn tpeldjer pon pn f 500 m 

gefyatt tpil fid? an ^00 pnnb ber ^00 m gel^att tpil fid) an 300

pnb alfo nad) [..........] (auff fauffniatis 511 reben) genogen laffen,

3^bod) mit biefer condition Dietpeilen ef in anbercn lanbenn 

pnnb tpolgeorbneten ftetenn gebreudjlicb bo baf gelt pnb munse 

bocfy ftets in gleichem pnrtb füllen preife bleibt, aber teure jeitt ni 

feit, tperbenn bocb bie gelertenn, a lf  profeffortt bey beit fcfyolenn 

pnnb prebigernn bermaffen perforget pnnb furgjzftanbenn, baf fie 

por allen attberitn leutenn rtad) bem alten fauff, an allen Dingen 

notturfftiglid} porfefyen. 2l l f  tpan ettpaf olbiges fyette m ge= 

foftet pnnb nfyun 5 ober mefyr m baf man ifynert ben alten fauff 

porfcbaffe. IDie piel mefyr fol man folcfys an ben orten tfyun, ba 

bte muntre jerlid? porgeringert tpirbt.

Bitten berroegen fo tpir Dns art alter notturfft foüen genügen 

laffen (tpie tpir ben fyeri l̂id) gerne tfyun tppllen) baf man pn f nad> 

betn oltenn porfcfyaffe tpie folget:

\ pfunt font, ef fey loggen ober mol^ por —  3 m 

\ (£lle gut engelfd) tud) —  3 ober —  3l /2 m 

\ (Sropenbraten por — 7 f  

\ ftop tpetn por — JO f  

\ filmet folt por — \ f.

{ ftop bier —  \ f  

\ faben fyol£ — 2^ f  

\ lifpunt Joppen —  2 m 8 f  

12 (£yer por —  \ f  

\ par fd)od) — \6 ober 2\ f  

J (Elle lautpent gutfy Heuelfd? —  J f ober tpertiger 

1 €lle fyollenbifd? —  2^ f  

\ bud) in folio — 6 ober 7 m
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J bud) in quarto — 3 m  

J bud? in octauo — 6 ober 7 fl 

\ bud) pappir — 6 f  

\ lifpunt butter —  6 fl 

\ ®ffen por —  \0 m 

\ fetf? fd)ipetn por — 7 m  

^0 ober 50 ftrumling por —  \ f .

Pnb fumma Summarum allef nad) bem alten fauff.

ZPte tpollen tpir gefd)ireigen ber accidentation, bie alle au f 

bleiben (Sintemal ein ieber nfyu porarmet pnb feine narung t?att) 

pnb bod) ieberman piel pber groffe accidentia, fonberlid) bie jenigen 

bie am aller rpeinigften bar 5ugebenn V

(Eines iebern in fonberfyett befd)tperung 

H. Baltafer fan tf)n feinem roege feinen collegam, funberlid) 

bef Sontags pom beiligenn geift miffen, pon tpegen ber pielen 

communicanten pnnb anber labores tpeld)e ^ie alle 5U recetieren 

pnnötig.

H. Mattias will zufrieden gestellt sein wie man es ihm ver- 

heissen und zugesagt.

H. Querieman droht seinen Fuss auf keine Kanzel zu setzen, 

bis die ihm verheissene Verbesserung eingetreten.

H. Joan. Bushouius kann die Sermon zu Sustern nicht an- 

nehmen, da er im Hl. Geiste und im Hospital zu viel zu tun hat. 

H. Joan Petri genannt Mundrich droht weg zu reisen.

H. (Seorg (Efyurio beschwert sich nicht der arbeit, sondern er 

befinbe fid) jufd)tpad) in beutfd)er fprad)e, tpaf aber bie pnbeutfd)e 

belangetr tpie er fid? perfprod)en. pnb ba er fid} für au f gegeben 

fyatt, ipil er pnuorbroffben fein gedenkt aber mit der alten Gage 

nicht länger als bis nächsten Ostern zu bleiben.

H. Ditrich kommt mit der Gage nicht aus, will eine landsche 

Pfarre beziehen.

Bitten fyiemit (Erfarne furftd'tig lieben f)ern tpollet b if pnfer 

fimpel pnb einfeltig anttportl) (tpeldje tn betrad)tung einer tnner= 

Iid)en, elenben t'nb betrübten mutation, pon tpegen ber graufamen 

Doracbtung ber Diener 3 efu Cljrifti, tpeldjes eine getpiffe ant5ei= 
gung ift ber groffen porad)tung (Bottes pnb feines feligmadjenben 

morbs au f fyer£lid}em befummentis, pnnb feinen freuelmotfy ge= 

fd)id)t, nid)t anbers ben ifyn allem gutfyenu auffnemenn.
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Aus der beiliegenden Antwort des Rates: Eine Reihe von 

Einzelbestimmungen über die Pflichten der Prediger

Cfyo S. nicolaus . . . . £ ) .  3°fyann Buffotp . . . .  t>nb eine 

pnbubtfcfye Sermon tfyo Rillig geift in ber tpafe nad) perorbnung 

öer f}. Paftorn.

Cfyo S. .© la f f .............3o^an Petri eine SdjtPebifcfye

pnb eine pnbubtfd?e Sermon, tpie ibt be f)errn Paftore pororbnen 

tperbeit.

tO?om Rilligen (Seifte, d}. Baltajar Paftor feine 3 Sermones 

in ber tpefe bartfyo efyme 3of?ann Petri, pnb tj. 3ofy<*n Buffotp 

mitfy 3ren perorbneten Prebigten pnb ferfenbtenfte treulid) fyelpen 

iperben.

Beilage III.
Schreiben Russows und Horstmanns an den Rat in Mit­

giftsangelegenheit.

Rev. Ratsarchiv. B. o. I (Russow) Orig. Pap. fol. Russows 

eigene Hand, in dorso alia manu: Pon Baltafar pnb ©obertfy 

f}orftman ben J8. Augustii Ao 7  ̂ [ingetfyan?]

Crbare, 2Xd)tbare, rooltpyfe, grotfygunftige Jjern, ipy fonnen 

3- e. XD. 3 n Pnberbenid)eit nicbtt bergen, batfy eine pprid}= 

tige pnnb frunblicfe perbrad)tt troiffdjen bem (£rfamen pnb Por= 
ficfytigen £)ans pan (Sanberfen eins, pnb ttpiffd?en Baltfyafar 

-Huffotpen pnb (Sobertfy ^orftman fyner böcfyter mennern anber 

beeis, 3 n gegentperbicfyeit ber pnbergebadbten menner pp bem 

groten gilbeftouenn Anno er 7^ ben H  3 Û  gefcfyefyen pnb 

ppgeriebtet 3 5 geworben, 2t I f o b a t b  gebadete £)ans pan (San= 

berfen CErftlidj gelauet pnb tfyogefedjt ben Brutfd^att nentlicfen 

200 maref bem (Sobertfy ^orftman por ber foft tfyoentricfytenbe 

ebber pp ein getpiffe <£rue tfyouortefennbe, C£?om 2Xnbern fyefft fye 

gelauet, batlj ^uuengefcbmybe, fo be olbe preuffd)e fynen bddjtern 

gegeuen, pnb fye fobanes bett? anfyer in fyner gerpaltt tpebber bii= 

lidjeit gefyatt, pns tfyo fyufs tfyofd)kfennbe, Cfyom brubben fdjolbe 

be refenfdjop, fo fye rmtfy (Sobertfy fyebbe gelycf upgefyauen fyn, 

pnb mit Baltljafar folbe t?e nod) flarenn, Derfyaluuen tpy negeft 

pergangen Dinftage mitfy aller frunblid?eit pan efym fdbeyben 

tpolben pnb efyn beffuluen porbrages erinnert!, barup tpy eynen 

pnuortnobtlicfen befcfyeitfy erlanget, mürben tpy berfyaluen Poror=
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facfet efyn erftlid) mitfj £)ans Schultert alleine ,tf?o befenbenbe, 

tpelcfer jn aller freunbtfdjafft nidjts fyefft by efym fd)affen fonen, 

Derner fyebben tpy efym mitfy Symon Muffen ber d), Bereutfy 2ttey= 

poü, pnb mitfy (£uertfy tpygers, tpelcfereu be facfe tpol betpuft pnb' 

auer ben fyanbel mitfy geipefen fintfy tfyom anbern mall befdjtcfet, 

tpelcfere.fobanes tfyor 2lntf?rportfy befomen, fye fyebbe ein refenfd)op 

mitfy ptis  beyben be tpolbe l?e erft mit pns flaren, batfy fyuuem 

gefdjmybe folt pnfe fyn bod) erft nacb fynem bobe, So fyebben tpy 

borcb befuluige menner nod? tpyber by efym angefyolben fye folbe 

mitfy pns refenen, barup fye geantfyrportetfy por ber fofte rpefyre 

3 tf) efym pngelegenn, ipelcferes befd)eybes rpy efyn efjm nicht 

tperen pormoben geroefen, Sinti? rpy Derfyaluen leyber pororfacfet 

tporben, ben £)ern Burgernteifter bes IDorbes pmb ein mibbel 

antfyolangenbe, Hadjmals ocf ben fyern paftorn t£jo S. Hicolaus 

efyn antfyofprefeube pormocbtt, ipeldler ben ocB nichts befonber- 

itcfes by efym fyefft ptfyrid?ten fonert, ebber mögen, Derfyaluen fo 

ftellen rpy >  e. tp. pnfer leueti 2tuerid?eit be facfe anheim, pnb 

tpatfy befuluigen tfyo redete ernennen fobneti, finttj tpy fdrulbtd} 

tt?o lybenbe, Solcfes fyebben tpy 3- e- nidjtt porfyolben fonen 

ebber mögen pnb finb ipy benfuluen t£?o benenbe allctybtt fcbub 

bid} pnb plid)tid).

3- <£. XD. gefyorfame Baltfyafar KuffotP 

pnb Robert!? i}orftmann.

Beilage IY.
B. R. erwirbt des verstorbenen Godert Horstmann Haus in 

der Königsstrasse.

Rev. Ratsarchiv. Aa 35b. Stadthypothekenbuch. Bl. 278b. 

De konynckstrate XV III.

(Bei Russwurm im Abschnitt: „Russows Haus in der Königs­

strasse“ Beitr. II. S. 455 f. auffallender Weise nicht abgedruckt, 

während die ändern Vermerke aus den Jahren 1584 und 1604 

wohl abgedruckt sind.)

Anno \5ty3 ben 25 3 anu: Kquemten por pnfeit 2?fyabt be 

Panthern tfyo felig (Bobert l)orftmans £)us pnb tfyobefyoringe, f}er 

Peter ZTToIIer, £). ^ermatt tEimerman, ^ans (Eunrabt por ftdj pnb 

ipegen ber anbere Panbtfyerrn, fotpol ^ans TTCoüer ipegen Connies



p o u  bem Bufd)e, pnb porletfyen bem tpürbigen pnb tpolgelarten: 

l)ern Baltajar Huffotp Paftor tfyom fyilligen (Seifte, feligen 0obert 

fjorftmans l7u§, mit bem tf)obel)origen garben pnb fyoltfyrum Pot= 

möge ber ftat Bofe, tpeld)s fe gerid)tlid) pfgeboben laten ocf 

barin mit Hed)t gefettet, belegen in 5. Icicolaus Strafen, hptfd)en 

merten Sdmitt pnb Cfyomas'tDegeners laufen mit!) bem tfyobefyo-- 

rigen garben pnb fyoltrum tpie l)ir bauen gefdirefen. alles quib 

pnb frie erfflid) pnb eigen tfyobefitten pnb tfyogebrufen mitl) bem 

bebitige batl) barup blif ben olbeti Seefen — 50 m olt gelt. ben. 

Hien Seefen — JOO1) m 2lnno 6 1.

Beilage Y.
Quittung über Rückgabe der Mühle Kolloto.

Revaler Ratsarchiv. B. i. 32. aus den Prozessakten Gel- 

lerns Erben contra Agneta Rotert. Orig. Pap. oktav. unbekannt 

von wessen Hand, oben hinzugefügt: Anno 1592 den 11 Martij.

Des (grtpirbigen pnbt roolgelarben £)errit Magistri Johannis 

Hoberti p o u  gelbren feliger gobcd)tnif?e (£rben a lf £)er B a lja r 

Huffon»,' £)er 3 0Cbim lüoltfyer, pub £)er 3 ° ^ an Hobertus, befeiu 

nen pnb betugen mit bifer £)anbtfdmfft, bat fic pon bem (Eblen 

pnb (Erentueften £jerman Soige tI)o £janneiegge tl)o polier genöge 

entfangen fyebben bat gelbt pon ber ZTTölen Ixollota nad) [ . . • • ]  

eines porfegelben breues, ben tpi et)m ocf tpibber tl)ogeftellet l)ebben 

quiteren et)m berfyaluen por Zllles, pnb fcbal l)ermannus nidjt 

mel)r gemanet u?erben. bat b if in ber IDarfyeit alfo i f  l)ebben 

mir bouengebad)te (£ruen bis pnberfegelt, gefd)en Anno \5ty2 ben 

\2 Martij.

Beilage YI.
„Aussage“ Russows anlässlich seiner dritten Heirat mit 

Anna Bade.

Rev. Ratsarchiv. Bo 1 (Russow). Orig. Pap. fol. von Russows 

eigener Hand, aber keine Unterschrift, kein Siegel, in dorso 

unleserliche Kanzleinotiz, aus der nur einige Worte zu entziffern:

37

1) Die Zahl 100 ist später mit anderer Tinte durchgestrichen; an 

stelle der 50 hat urspünglich eine andre Zahl gestanden; es ist gekratzt 

worden uud mit dunklerer Tinte corrigiert.



38

Baltajar, mttl) f fcfytpegern . . .  I ) ..........(Botfcfyalf? S . . . . ?

Ditrid) v .. . . 3°t? pon (Seilern ......................... £)aus . . .  Por=
gönnet lI?o teifen ben 28 feb. Ao. 93-

H a lbem  3 ^  Baltfyafar HuffotP paftor tfyom Rilligen geyfte 

Zcfyu 3 Tl brubbe 3 a^r mYn £euenbt im bebroueben XDeben?en= 

ftanbe tfyogebracbt, pnb myne gelegenfyeit nid)t fyn tpolbe 3 ^ folcfem 

(EUenbe unb bebroffniffe lenger tt?o leuen t>nb tfyo fcbtpeuen, bertpe- 

gen 3 ^  uacfy eyner (Efyrlicfyen perfon, be my 3 n mynem olber 

pitber ogen gafyn mud)te, my pmmegefefyen, Dnb mitfy ber bogent# 

(amen 3 UT1öfer 2Iuna Babe bord) fd)icfung (Bottes my (Efylid) 

porfpracfen pnb ipebberumme poranbert, Dnb alfe 3 Ĉ mT 3 n 

porige (Efye begaff, pnb (Eynen fofyn pnb tipe bod)ter im £euenbe 

Ijabbe, fyebbe 3 d* eignen tt?o pormunbers pnb byforgers pororbtnet 

ben Ertperbigen pnb tpolgelerbert fyern (Bobtfctyalcf Sonnenfdjyn, 

Berenbt Kleypol pnb £)an5 Kercfrincf pnb jin gegentperbicfyeit ber= 

fulucn JHenner mynen bren Kinbern utfygefecfyt Erftlid) mynem 

foljn ipofftid) baler pnb (Eyner jber bod)ter etfylid? fuluer pnb pyff 

pnb trpintid) baler afyn gelbe, tfyofamenbe Eyn fyunbert baler, 

tpelcfere fyunbert baler myn fofyn nad) ber fufter bobe aüeyn ent= 

fangen fyefft, bartfyo eyn laft gerften, be 3 ^  t,or kat fuluer 

fo 3 c! ben betyben fcfytpeftern feltgen ptfygefecfyt tpil tfyogerefent 

fyebben, barmitfy 3 5 Dan wegen ber erften utfyfage gan£ ge= 

fcfyeybett, Pnb betpyle 3 ^  m Y apermals, leyber, peranbern mufte 

pnb myn fofyn nod] jn £euenbe, Zlperft nid)t gegemperbid) gerpe=

fen, pnb (Sobt pellid)t por fyner anfunpft my [ .............. be] pnb

myne fyuffrotp ocf mibbeler tpyle mynen bobt auerleuen mudjte, 

fyebbe 3 <̂ bermegen 3 n gegentperbicbeit pnb mitfy confent ber ob= 

gebadeten Pormunbern pnb byforgern be binge alfo georbnet pnb 

gerid)tet, alfe 3 ^  fc nad) mynem bobtlicfen affgange faft pnb 

pituorbrafen ir>il gefyolben jobben, bormitl) alle mifsporftanbt 

tn>iffd)en mynem fofyn pnb myner nacbgelatenen tpebetpfroutpen 

porfyöbet fyn möge: Erftlid} fegge 3 ^  mynem fofyn tl>o pofftid) 

baler tfyo ben fyunbert balertt be fye Dorfyen entfangen trefft bartfyo 

fall fye ocf fyebben myne böfer, tpelcfere ptfyfage ber pofftid) baler 

pnb ber böfer erftlid) nad) mynem bobe fal porrid^tet tperben t̂ ir= 

mitfy fal fye tfyom anbern mall pon tpegen fynes patri pnb matri- 

monii gan£ pnb all gefdjeiben fyn, fo perne 3 <̂ ntitfy myner 

.fyuffrouipen beeruet rnerbe, Pnb fo myne fyuffrotp mitl) my unb^=
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eruet bleue pnb nad? <Sabes tptllen mynen bobt auerleuert tperbe, 

fo fall fe erftlid? poraffnefymen, tpatl? fe 3 Tigebrad?t fyefft pnb roatfy 

3 cf efyr ocf 3 ntt? brnbtfat gegeuen I?ebbe, Dartfyo fal fe fyebben 

r>t£? mynen gubern Deerfyunbert baler, pnb fal batfy t?nfs, fyoffA 

garben pnb fyoltrum befitten, berponen pnb gebrufen gani§ fry 

afyne 3 e™3e fynyt fo lange als fe. myne IDebetpe 3 5 ebber nad? 

mynem bobe pnuoranbert blifft, bes fal fe be fyutr pam garben 

ocf fo lange geneten pnb afyn erer ptfygefei)ten fumma nichts 

miffen, IPatfy ber fefen renle belanget fo pp batfy fyufs portpiffet 

3 s. fal fe 3 ar^ ^ cs afflegen pnb ntd}t ppfamen laten pnb batfy 

fyufs ocf pnber bafes fyolben, Pnb fo fe efyren IDebemenftanbt 

porrucfen, pnb ficf tpebberume poranbern tporbe fal fe mynem fofyn 

ebber fynen (£ruen batfy fyufs, garben pnb fyoltrum 3 nruemen/ XDen 

fe be Deerfyunbert baler abn gaber Zltunte tfyo polier genöge ent= 

fangen fyefft pnb nid)t efyr, pnb fo batfy gelbt fo balbe nid?t ptfygtpeme, 

fal fe alsban be gebadeten liggenbe grunbe por be rente gebrufen, 

porfyuren ebber porpanben fo tpybt alfe efyre ptfygefecbte fumma ficf 

erftrecft Dnb fo 3 ^  3 en*9e fdjulbe nacfylaten roorbe, bar fal myne 

nadjgelatene tpebetpfrotp nidjt tĴ o anbttperben, befonbern befulutgen 

fdjulbe fcfyolen pan ntynes fofyns ebber fyner (£ruen anbeel betalet 

tperben IDatfy batfy ljufsgerät belanget, fal myn fofyn fyebben be fyelffte 

bes tinnen tuiges bartfyo eynen fuluern ftop pnb myne bofer pnb 

fleyber,Darentgegen fal m yneX cadjgelatenelD ebetpfrotP befyolben alle 

battj auertge tjufsgerat aljn fuluer, Hopper, Hlefftncf, fyolten, Cinnen, 

tpollen, bebben pnb bebbegetpanbt nidjts tuten befd^eben Cfyo 

meljrer frafft biffer myner Ptljfage fyebbe 3 ^  folcfs 3 n eynes 

Srbarn 2?abes bofe portefen laten 3 m februario Anno \593.

Beilage VII.
Protestschreiben Balthasar Russow jun. an den Rat gegen 

die „Aussage“ des Vaters anlässlich der Heirat mit Anna Bade.

Rev. Ratsarchiv. B. o. I (Russow). Orig. Pap. fol. Balt. 

Russows, des Sohnes, eigene Hand, in dorso alia manu: Ao p

ben \3 2TTay pon Baltljafar 22uffoiP g(egen) Seine Stieff= 

mutter (ingetan?).

(Erenpefte, 2ld)tbare, £)od? pnbt ipolgelartte (Erbare tPoll= 
rpetfe, grufj künftige Herren, ZI uff ITTeittes ftieffmutters fulmed)ti=
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gen (Eitatiou fyab id) mid) fufyr benfelbett gefyorfamüd) eingeftellet 

was fie wiber mid) t?att anbringen pnbt barauf juuororbnen bit­

ten laffen, Darauf tfyue id) (£. 21. XP. biefen Bericht, weill XTTein 

Pater 5. X). Baltjar Huffon?, pnfs finberen XTad) abfterben pnfer 

S. XTTutter af)n Xltutter (Efyrbe wenid) geuud) aufgemadjt, pnbt 

basfelbige XHtrr XTad) lITeiner 5  Swefteren tobe, Xlod) Xtid)t ful= 

lenfumen 511 gefteltt ift pnbt ‘weil XTTeiu S ftieffmutter (Beftorben 

fampt ifyre Xiinber r»nbt XHeine beiben 5  fwefternn, pnbt XHeiu 

Gelegenheit nidjt t^att feinrt funnen, Xlllfyier 511 fomrnen fyabe id) 

XTIeinen (Buten freunb Valentin Xirufs bamals 511 Stocffyolm ge=

* beten pnb ifym fulmed)tid) gemacht in XUIen Dingen was mid) 

XTotid) fein werbe, XU ein Beftes 311 wiffen, welcher aud) alfsbalbt 

efyr erfaren, XTCein 5 Pater fid? wiber boranberen wölbe, Pnbt 

meiner i^igen Stieffmutt^r, wiber gebör efyne Xlufage cor <£. XI. 

ID. getan, fuldies aud) fyatt fuljrjeidjnen laffeu in ens (£rbareu 

Habes Bud), bawiber aud) fufyrgemelte Valentin Xirufe Proteftirett 

Diibt bebingett, bas wen mir (Bobt jur ftelle I)ulffe, bas 311 wiber= 

fcdjteu frey fein folte Derentwegen gelangett an <£. XI. XD.

XTTein f)od)benftlid)es bitten, bie wölben XTteines 5. Paters Pttfage 

Xcid)t Confirmiren, pnbt beftetigen, fonbernn weill ich au Pater= 

Iid)er juüor an XTTutterlidjer <£rbe fu^rfurjett bin, XlTid) pan 

Hed)ts rpegen fyelffen, bas bie Proteftatiou fo Valentin Xirufe Xllei= 

nett fyalben getaen by XTTad)tt erfyolben pnbt auffs XTeue beftebi- 

gett XTTod) werben.

(£. XI. XD. werben fyierin ber Pilligfeit nad), fid) grof gun= 

ftid)lid) einigen, fuld)es wiberumb 511 fubrbinen bin id) allerjeitt 

wiüid).
(£XtlP bienftwilliger Baltjar Huffow.

Beilage VIII.
Vertrag zwischen Russows und Viants Erben wegen des 

Hauses in der Königstrasse.

Revaler Ratsarchiv. B. 0. I. Orig. Pap. fol. in margine: 

Anno ^60^ beit 9 Octob. fein pnterbenante Parte por unferm 

HI)abe erfd)ieneu mit einer porbrad)tfd)rift, bittenbe bas biefelbe 

alfo 311 Bud) möd)te porjeidjnet werben: Xllf wir ban pernomen 

bas beibe Parte fyirein porwiüiget, fyaben wir bie por5eid)nuug 

gern 3ugelaffeti pnb lautet ber PortragJ) wie polget. in dorso:
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Ao ^60^ d 9 Octobris confirmatum in senatu. Die ^83 Cfyaler 

follert £&ltfyafars tpitben (Erben ab unb S. 2llb. fents 5uge= 

fcfyrieben tperben.

2tnuo \60̂  ben % Septenibris feint freunblid?er tpeifc alfyier 

pff bem grofen (Bilbeftuben beifamen getpefyfen ber efyrnuefter 

fyod)tpeifer t?er ^einrid] pon s£ofyit Burgernicifter a lf  beftettigter 

Pormuttb feiner Scfytpefter “Kinber an einem, bie (£fyr unb 2ld?t= 

bare ZDolImeife pnb porneljme i}er 3oI)an ^unerjeger, tjer 3ot)an 

Stampell, Peter tEfyen £)erfeen, Bartfyolomeus Hotert, £^ans 

Dellingfyufen r»nb (£bert £)oltfyaufen rororbnete beiforger pnb 

pormunbe feligen' Zllbert- Piauts uad7gelaffenen ftinbern am 

anbern tfyeile, fyaben fid? polgenber geftalf freunbtlid) porglicfyen 

pnb portragen: Demnad) 5. fyer Baltfyafar H u f otp tpeilant Paftor 

jum  fyeilligett (Seifte, feiner lieben fyouffranm, bes fyern Burger= 

meifters Scfytpefter bod)ter, uf fein fyauf belegen in ber König* 

ftrafe, ^83 Heicfystfyaler portpiffeu laffen, pnb aber Baltfyafar 

Hufotp ber 3ünger feligen 2tlber P iant eine jiemblidje Summe 

gelbes fdjulbig geblieben, ibm auch Nfold? eine fd^ult uf gereg= 

tes fyauf, pttporfenglid) feiner Stiefmutter porfyero bruff por^ 

tpiffete ^83 Hdjstfyl., por einem (£rb. Hfyabe uorjeid^nen laffen: 

2Uf Ejat ipolgemelter £). Bürgermeifter porbenante ^85 Keid)stfylr 

ben porgemelten fyern Beiforgern pnb Pormunben por ^00 einfelbe 

*&eid)stf)aler, ober bie getpefyrbe, 511 20 m f Hepelfd? ein Heid)s= 

tfyaler, porfauft, cetiret pnb überlaffeu, bergeftalt, bas ofger^gte 

pormunbere pnb beiforger efyrgebad?ten £}ern f)einrid? pon £ofyn 

200 (£nfebe Hedistfyaler ober bie getpefyrbe uf fd]irfunftigen 

Michaelis biefes 3 C£ laufenben ^60^ 3 a^res/ onb bie reftenbe 

200 Hed)stl)Ir ober bie getpefyrbe, 20 mf auf einen tfyaler 5ufüuf= 

tigen 0ftern, tpen man tpilf (Sott fdjreiben tPtrt Ao ^605 erlegen 

pnb bejafylett folleu pnb rpillen. Des follcu bintpeber offtgeregte 

^83 Hcbstfylr. S. fyern Baltfyafars mittben nad’gelaffenen erben 

ab pnb S. 2tlbert P iants (£rben jugefdjrieben tperben.

Mit anderer Tinte druntergeschrieben:

IDeiln aud) geregtes £)auf nad? allen Hechten pffgebotten 

pnb ben gemelten Pfanbfyern ber H ingf in ber fyaubt gelibert 

tporbett, aud? nit 5U pornuiten, bas bie gelbe fo balb pon (Erben 

fonnen - abgelegt tperben, a lf  tpil ipolgemelter £). Bürgermeifter 

mefyrgebadjten S. Gilbert P iants (Erben Pormunber bas fyauf

0
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tüan bte flofe gefjet vot offenem ^fyabe, tr>en bie “Hlocfe gefyet 

5U5eid?nert laffen. Des fyaben ftd) bie Pormunbere fyinttneber 

erpoiten, fo fern bie (Erben in breien 3 afyren bas fyauf tüieber 

einlöfen fönnen, tpollen bte Dormunber es abfteljn pnb ifynen 

fyimmeber 5ufd}retben laffen. 2llles ofyn gefefyrbe.


